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Sitzungsverlauf 
 
 
 
öffentliche Sitzung 
 

1. Eröffnung und Begrüßung 
 
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung, begrüßt die anwesenden Gemeindevertreter/-innen, die 
Mitglieder des Gemeindevorstandes, Herrn König von der Wetzlarer Neuen Zeitung sowie die 
zahlreich anwesenden Zuhörenden.  
 

 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung 

 
Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit der Gemeindevertretung fest. 
 
Änderungen zur Tagesordnung werden nicht beantragt.   
 

 
3. Mitteilungen und Anfragen 

 
3.1 Bürgerversammlung am 29.06.2023 

 
Bürgermeister Mock teilt mit, dass es am 29.06.2023 ab 18:00 Uhr zum Thema „Aufnahme von 
Flüchtlingen“ eine Bürgerversammlung in der Volkshalle geben werde. Hier sei dann jedermann 
ein Rede- und Fragerecht zugestanden. Ebenfalls anwesend sei dann eine thematische 
Fachkraft des Lahn-Dill-Kreises.  

 
Gemeindevertreter Herbel fragt an, warum man diese Bürgerversammlung nicht vor der 
heutigen Gemeindevertretung habe stattfinden lassen. So seien doch alle Beschlüsse schon 
gefasst.  

 
Bürgermeister Mock erinnert an die jüngste Bürgerversammlung, wo das Thema auch schon 
auf der Agenda gestanden habe. Zeitlich habe man es leider nicht mehr anders geschafft. Wenn 
man den Weg kenne, dann könne man diesen dann aber auch besser vermitteln.  
 

 
3.2 Tarifabschluss TVöD 

 
Bürgermeister Mock teilt mit, dass der erfolgte Tarifabschluss im Bereich TVöD in 2023 
Mehrkosten von rund 263.000 € bedeute. Für 2023 müssten nach erfolgter Prüfung die Mittel 
ausreichen und für 2024 würden die Vereinbarungen dann in den normalen Haushalt einfließen.   
 

 
3.3 Vergabe des Baugebietes Borngraben/Zehnetfrei 

 
Bürgermeister Mock teilt mit, dass sich zum Thema Vergabe des Baugebietes 
Borngraben/Zehnetfrei ein Projektentwickler (Fa. Inikom GmbH aus Gießen) in einer 
gemeinsamen Sitzung des Haupt - und Finanzausschusses und des Bau-, Umwelt- und 
Verkehrsausschusses präsentiert habe. Hernach folge gemäß Beschluss eine Vorlage des 
Gemeindevorstandes hierzu. 
 

 
3.4 Stelle Klimaschutzmanagement 

 
Bürgermeister Mock teilt mit, dass man die Stelle Klimaschutzmanagement nicht habe besetzen 
können. Nach erfolgter Ausschreibung habe man nacheinander zwei Bewerber/-innen 
zugesagt, jedoch zwei Absagen erhalten. Hinderungsgründe seien die Eingruppierung und die 
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Befristung gewesen. Darauf habe der Gemeindevorstand beschlossen, das Thema zur 
Beratung an die Fraktionen zurückzugeben, um zu erfahren, ob die Rahmenbedingungen der 
Stelle anzupassen seien.  
 

 
3.5 Mühlgrabenbrücke Katzenfurt 

 
Bürgermeister Mock teilt mit, dass die Mühlgrabenbrücke in Katzenfurt nach Beendigung der 
Arbeiten am 16.06.2023 wieder freigegeben werden solle. 
 

 
3.6 Ruhender Verkehr an der Bundesstraße Katzenfurt und Ehringshausen 

 
Bürgermeister Mock teilt mit, dass man unter Beteiligung der Ortsbeiräte zum Thema „ruhender 
Verkehr an der Bundesstraße in Katzenfurt und Ehringshausen“ Lösungen für die 
Schwerpunktbereiche entwickelt habe. Leider ziehe sich die Anhörung von HessenMobil noch 
immer hin. Der LDK habe diesen eine letzte Frist bis zum 23.06.2023 zur Abgabe eines Votums 
gesetzt.  
 

 
3.7 Betreuende Grundschule Katzenfurt 

 
Bürgermeister Mock teilt mit, dass man für die Betreuende Grundschule in Katzenfurt 15 Kinder 
auf der Warteliste habe. 60 Kindern könne man einen Platz anbieten. Man verhandele aber 
bereits mit dem Schulträger (LDK) über weitere Räume in der Schule. Nur dann könne man 
auch nach Personal suchen.  
 

 
3.8 Personalsituation KiTa Dillwiese 

 
Gemeindevertreterin Esch-Gombert fragt nach der aktuellen Personalsituation der 
Kindertagesstätte Dillwiese. Es sei erneut zu Schließungen dort gekommen. Dies sei kein 
akzeptabler Zustand.  

 
Bürgermeister Mock teilt mit, dass man leider wieder massive Personalengpässe gehabt habe. 
Man sei aber auf einem guten Weg, die Personalsituation wieder in den Griff zu bekommen. 
Man sehe einem Leitungswechsel dort entgegen und die entsprechenden Gespräche mit dem 
Team ließen ab dem neuen Kindergartenjahr Entspannung erhoffen.  

 
Gemeindevertreter Tobias Bell entgegnet, dass man seit einem Jahr solche Antworten auf die 
stetig schlechte Personalsituation dort erhalte. Wie solle es weitergehen. Wie sehe das Konzept 
einer dauerhaft tragfähigen Lösung aus.  

 
Bürgermeister Mock gibt an, dass er in diesem Kreise keine Personalangelegenheiten im Detail 
besprechen könne. Man habe immer wieder mit ungeplanten Ausfällen mehrerer Kräfte zu 
kämpfen. Ein Abzug woanders, verschiebe das Problem dann nur. Weiter sei die 
Bewerbungslage nach wie vor sehr schlecht.  
 

 
3.9 PV Freiflächenanlage Ehringshausen 

 
Gemeindevertreter Ulrich Clößner erinnere an einen Prüfantrag der CDU-Fraktion aus dem 
Jahre 2022 betreffend die mögliche Errichtung einer PV-Freiflächenanlage in Ehringshausen. 
Besonders wichtig sei dabei die Standortfrage. Er erfrage hier den Sachstand.  

 
Bürgermeister Mock bestätigt ein Gespräch mit einem Entwickler solcher Flächen. Man habe 
mehrere Flächen in Augenschein genommen. Leider falle die beste Fläche dem 
Autobahnausbau zum Opfer. Man untersuche aber noch andere Flächen.  
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3.10 Freischneiden "Katzenaugen" 
 
Gemeindevertreter Ulrich Clößner nimmt Bezug auf das Freischneiden der Katzenaugen an der 
Dillbrücke (nach Daubhausen). Dies sei zwar am heutigen Morgen so passiert, leider komme 
es aber zu spät, da bereits ein Unfall dort geschehen sei. Hier habe man eine gefährliche Stelle 
mit Schulverkehr.  

 
Bürgermeister Mock sagt eine Überprüfung zu, verweist aber darauf, dass Straßen, die nicht 
der Gemeinde gehörten von anderen Trägern zu pflegen seien. Hier könne man leider immer 
nur erinnern.  
 

 
3.11 Baustelle Tuchbleiche 

 
Gemeindevertreter Herbel nimmt Bezug auf die Baustelle Tuchbleiche. Hier könne man leider 
keine echte Bautätigkeit mehr erkennen. Er frage nach dem Bauende.  

 
Bürgermeister Mock teilt hierzu mit, dass man bis Mitte Juli 2023 mit der Fertigstellung rechne 
Die Baustelle habe korrekterweise zwei Wochen geruht.  
 

 
3.12 Bericht WNZ "Sperrung Stippach" 

 
Gemeindevertreter Kunz nimmt Bezug auf einen Bericht der WNZ zum Thema „Sperrung 
Stippbach“. Die Gemeinde Sinn wolle eine komplette Sperrung für den Autoverkehr. Da sich die 
Baustelle dort schon so lange hinziehe, komme ein solches Ansinnen zur Unzeit. Man müsse 
jetzt schon erhebliche Umwege fahren.  

 
Bürgermeister Mock habe hierzu fast täglich Kontakt nach Sinn. Man sei als Ehringshausen klar 
gegen eine Vollsperrung. Die Regelung der früheren Jahre einschiene auch noch heute sinnvoll. 
Er habe mit Sinn ein Abwarten bis September vereinbart. Dann beurteile man die Lage erneut.  
 
 

 
3.13 Bewirtschaftung Hoppegarten 

 
Gemeindevertreter Böhm nimmt Bezug auf die Bewirtschaftung der Fläche Hoppegarten bzw. 
die nicht mehr mögliche Zuwegung hier. Er frage an, ob hier Abhilfe in Sicht sei.  
 
Bürgermeister Mock gibt an, dass man von Seiten HessenMobil keinen Handlungsbedarf 
sehe. Ein Ortstermin sei zu begrüßen. 
 

 
4. Aufstellung der Vorschlagsliste der Gemeinde Ehringshausen für die 

Wahl der Schöffinnen und Schöffen für die Jahre 2024 - 2028 
VL-85/2023 

 
Der Vorsitzende erläutert einleitend das Verfahren, Zusammenhänge und 
Umsetzungshandhaben. Man habe erfreulicherweise viele Initiativbewerbungen und 
Vorschläge erhalten. Aufgabe der Gemeindevertretung sei es nicht, die eingegangenen 
Vorschläge zu priorisieren. Vorgelegt würden alphabetisch sortierte Vorschlaglisten aller 
Interessierten, egal aus welcher Quelle die Bewerbung komme.  
 
Weitere Vorschläge für die Liste werden nach Aufruf nicht geäußert.  
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung beschließt, die festgestellte alphabetisch sortierte Vorschlagliste en 
bloc und nicht einzeln namentlich abzustimmen.  
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Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung beschließt, die festgestellte alphabetisch sortierte Vorschlagliste bzw. 
die darin benannten Personen dem Amtsgericht als Schöffen vorzuschlagen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 

 
5. Unterbringung zugewiesener Personen nach dem 

Landesaufnahmegesetz (LAG) 
VL-76/2023 
1. Ergänzung 

 
Der Vorsitzende gibt an, dass dieses Thema sehr schnell sehr weite Kreise in Bürgerschaft und 
auch Kommunalpolitik gezogen habe. Als gewählte Volksvertretung habe man das  
Landesaufnahmegesetz (LAG) umzusetzen. Dieses enthalte klare Verteilschlüssel. Im LDK sei 
nun einmal Sachlage, dass die Kommunen bestimmte Zuweisungsquoten zu erfüllen hätten.  
 
Bürgermeister Mock nehme eine große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung wahr. Über 100 
Kriegsvertriebenen Ukrainern habe man in Ehringshausen schon Aufnahme gewähren können. 
Je zur Hälfte habe man Privatunterkünfte und Unterkünfte von Seiten der Kommune finden 
können. Diese dezentrale Unterbringung habe viele Vorteile. Die Kapazität dafür sei nun aber 
erschöpft. Nunmehr kämen rund zwei Drittel der Menschen nicht mehr aus dem Bereich 
Ukraine, sondern dem des Asylrechtes. Wegen Vertragsende schließe der Kreis die großen 
Aufnahmeorte, daher erhöhten sich jetzt die Zuweisungen für die Kommunen deutlich. Der LDK 
suche bereits Ersatz in ähnlicher Größe, dies könne aber etwas dauern. Plan sei es die 
Zuweisung 06/2023 im Großteil übergangsweise ins DGH Niederlemp zu belegen. Das DGH 
Niederlemp biete Vor- und Nachteile, sei aber vergleichsweise am besten geeignet. Aus einer 
Ortsteilversammlung dort habe man mehrere Wünsche aufgegriffen, die man heute auch zur 
Abstimmung stelle. Da das Thema auch weiter akut bleibe, brauche es noch weitergehende 
Beschlüsse. Vorschlag sei daher eine erweiterbare Containerlösung (bis 60 Personen) auf dem 
alten Hartplatz in Ehringshausen. Bei der Standortwahl sei der Strom entscheidend gewesen. 
Die Kooperation mit dem Kreis sehe kurz gesagt vor: Fläche und Container >> Gemeinde; 
Betrieb >> LDK. Wenn alles beschlossen werde, könne man wohl im August betriebsbereit sein. 
Plan sei auch, die übergangsweise Eingewiesenen aus Niederlemp prioritär in die Container zu 
verlegen. Security mache in Niederlemp Sinn, in Ehringshausen wegen geringerer 
Spannungslage zunächst nicht. Man stelle die Anlage weiter erhöht auf, um kurzfristige 
Hochwasserlagen zu überstehen. Im absoluten Notfall habe man die Volkshalle. Nach einem 
halben Jahr müsse man weitergehende baurechtliche Auflagen erfüllen und der Vertrag laufe 
zunächst auf zwei Jahre, was das Minimum bedeute.  
 
Gemeindevertreter Rill gibt an, dass man sich auf keinen Fall darauf verlassen solle, dass im 
dortigen Hochwassergebiet die Lage nur milde bleibe. Eine zusätzliche Verdichtung dort, sei 
unverantwortlich und grob fahrlässig. Im Verlustfalle durch Hochwasser zahle dann sicher die 
Gemeinde. Katzenfurt falle bekanntermaßen schon seit sechs Monaten wegen fehlender 
Stromversorgung als Standort aus. Seitdem habe man nichts getan, um dies zu ändern. Weiter 
habe man in der Nähe mehrere kinderbezogene Einrichtungen. Dies ohne Sicherheitsdienst und 
Sozialbetreuung laufen zu lassen, sei unverantwortlich. Zahle dies der Kreis nicht, so müsse 
man dies eben selber tun. Man lehne als Fraktion diese Pläne so ab. 
 
Bürgermeister Mock entgegnet, dass man konkrete Auflagen erst nach Antragstellung erfahre. 
Man wolle nicht aufschütten, sondern aufbocken. Verlandete Retentionsräume müsse man 
eventuell noch wieder herrichten. Nicht erfüllte Auflagen, könne man weiter noch nachholen. 
Man gebe weiter eben nicht ohne Nachdenken Geld aus, deswegen könne es vorkommen, dass 
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man rückschauend manches vielleicht schon früher hätte anstoßen können, damals habe man 
aber Gründe für ein Abwarten gehabt. Stromaggregate seien keine tragfähige Alternative. Der 
Kreis sehe keine Notwendigkeit für eine Security bei diesen Dimensionen. In Niederlemp treffe 
man bewusst eine Entscheidung bei anderer Gemengelage. Ablehnung ohne Alternative sei 
weiter nicht zielführend. 
 
Gemeindevertreter Herbel rechnet vor, dass 25 Personen in Niederlemp demnach 42.500 € 
Kosten für Sicherheit und Reinigung bedingten. Pro Person also 1.700 € im Monat. 
Personalkosten der Gemeinde kämen noch hinzu. Er frage an, ob diese Kosten haushalterisch 
denn mit Mitteln abgedeckt seien.  
 
Bürgermeister Mock entgegnet, dass dies aus den allgemeinen Steuermitteln komme. Man 
erhalte vom Kreis weiter 15,- € pro Tag und Person.  
 
Gemeindevertreter Kunz bringt ein, dass es die ideale Lösung wohl nicht werde geben können. 
Eine Unterbringung im Container sei der im Saal eines DGHs doch in jedem Fall vorzuziehen. 
Der Blick zurück nutze heute nichts. Gehe man den Container-Weg nicht, so erhöhe man ganz 
automatisch die Nutzungszeit und auch die Kosten für Niederlemp. Auch er sehe Katzenfurt als 
Standort favorisiert und könne die sehr lange Anschlussdauer für Strom der EAM nicht 
nachvollziehen. Er werbe klar und deutlich, dem LDK beim Thema Hochwasser eindeutige Zu- 
und Aussagen abzuringen. Sicherheitsbedenken und den Wunsch nach sozialer Betreuung, 
könne er nachvollziehen, bitte hierbei aber um sachliche Abwägung.  
 
Bürgermeister Mock entgegnet, dass er den beantragten Sozialarbeiter im Rahmen des 
bestehenden Stellenplanes realistischerweise nicht sehe, sondern eher den Weg über zwei 
Minijobber sehe. Man habe dies ausgeschrieben und auch zwei besonders geeignete Personen 
finden können.  
 
Gemeindevertreter Koch bestätigt, dass man hier seiner gesetzlichen Pflicht nachkomme. Die 
SPD setze nach wie vor prioritär auf eine dezentrale Unterbringung. Für Katzenfurt werbe auch 
er dafür neu zu prüfen, Druck zu machen und alle Optionen zu sehen, um dort Strom und alles 
containernötige zu erhalten. Die Lage gebiete es mit mehr zu rechnen, als mit weniger und auch 
so zu handeln und vorauszuplanen. Eine Vollzeitbetreuung der Menschen empfinde er weiterhin 
als sinnvoller. Auch so könne man Sicherheit und Akzeptanz fördern. Die unterschiedlichen 
Antworten in Niederlemp und Ehringshausen zur Frage einer Security, könne er nicht 
nachvollziehen. Optimal sei kein Weg, aber einen müsse man gehen. Offene Frage sei auch 
der Standort der Kirmes.  
 
Bürgermeister Mock gibt an, dass es zeitnah einen Termin zwischen Vorstand und 
Burschenschaft zur Standortfrage der Kirmes geben werde.  
 
Gemeindevertreter Gröf habe schon einiges in der Kommunalpolitik erlebt, aber das aktuelle 
Thema Unterbringung Geflüchteter sei aus seiner Sicht „in zwölf Jahren die größte 
Schlechtleistung des Gemeindevorstandes“ überhaupt. Bereits Ende Februar habe man von 
Bürgermeisterebene in einem Brandbrief nach Berlin und Wiesbaden gemeldet, dass man der 
Aufgabe nicht gewachsen sei. Im April sei dann das DGH Niederlemp ins Spiel gekommen, 
worauf vier Wochen gefolgt seien, in denen „nichts passiert sei“. Die Bürgerversammlung habe 
dann am 30.05.2023 stattgefunden, die den Eindruck erweckt habe, das Thema „auf kleiner 
Flamme kochen zu wollen.“ Zu viel Öffentlichkeit und Informationsweitergabe habe man wohl 
nicht gewollt. Der Bürgermeister „versuche bewusst an der Stelle noch keine Transparenz“ 
herzustellen. Einen langfristigen Plan gebe es nicht. Amtsleiter sehe man weiter auf den 
Sitzungen keine. Von deren Seite habe man scheinbar „kein Interesse an einem Austausch mit 
der Gemeindevertretung“. Als Protest gegen das desolate Vorgehen, stimme er heute dagegen.  
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Bürgermeister Mock entgegnet, dass man aber auch keinen Gemeindevertreter Gröf im 
Rathaus antreffe und er sich daher „überhaupt kein Bild davon machen könne, dass ein Großteil 
der Verwaltung nur noch für dieses Thema arbeite“. Die Glaskugel, die die eingeforderte ganz 
klare und vorplanende Linie aber brauche, habe niemand. Man habe weiter zu Versammlungen 
immer öffentlich eingeladen. Dass dies der Dramatik der Situation geschuldet mal etwas spät 
komme oder man mal die Presse vergesse, sei leider so. Aber sinistere Absichten dahinter zu 
unterstellen sei falsch. Er lasse unwidersprochen weder auf Vorstand noch Verwaltung 
herumschimpfen.  
Gemeindevertreter Böhm schlage vor ein Notstromaggregat anzuschaffen, dass ja für den 
Feuerwehr- bzw. Katastrophenschutzbereich sowieso einmal angedacht sei. So könne man 
doch an den gewünschten Orten schnell für Strom sorgen und habe dann das Gerät später 
schon. Das einfache Abtun der realen Hochwassergefahren, könne er weiter nicht 
nachvollziehen.  
 
Bürgermeister Mock entgegnet, dass Hochwasserlagen schon mit einer gewissen 
Ankündigungszeit daherkämen und man des Reagierens dann schon fähig sei. Ein 
Notstromaggregat berge für ihn zu viele Kosten- und auch Versorgungssicherheitsrisiken. 
Natürlich habe man auch das geprüft. Auch die Lieferzeit großer solcher Anlagen belaufe sich 
aktuell auf ebenso bis zu einem Jahr oder zumindest Monate.  
 
Gemeindevertreter Dr. Rauber erklärt, dass man es sich mit einem Contra aus purem Protest 
sehr einfach mache. Weiter seien alle genannten Beratungen ausnahmslos öffentlich gewesen. 
Ein Blick in die Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis zeige einem sogar seitenweise ganz 
klar geregelte Handhaben und Umsetzungen, die auf langer Erfahrung des Kreises basierten. 
Auch der Landkreis habe nicht alle Antworten. Wie könne sie dann Ehringshausen bekommen 
und haben. Trotzdem habe der LDK auch schon Alternativen gefahren. Beim Hochwasserschutz 
habe man seit den erwähnten Gefahrenlagen ja schon selber sehr viel getan. Daher könne man 
die Bilder von damals nicht unkommentiert für heute heraufbeschwören. 2008 habe man dies 
auch so wahrnehmen können. Sicherheitsbedürfnisse könne auch er verstehen, verweise aber 
auf die gute Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Mittelhessen und der jüngst erfolgten 
Teilnahme an KOMPASS. Für bessere Lösungen sei man immer offen, es müssten nur auch 
Lösungen sein.  
 
Gemeindevertreter Tobias Bell erläutert, dass ein „Nicht-Aufnehmen“ keine Alternative sei, da 
man über das Obdachlosenrecht dann erneut zuständig werde. Eine echte Alternative seien 
große Gemeinschaftsunterkünfte (300-400 Personen), wie in Solms oder ehemals in Haiger 
oder Wetzlar. Man stelle als Kommune die Fläche, der LDK den ganzen Rest und sei hernach 
von den „normalen“ Zuweisungen/Delegierungen ausgenommen. Der Gemeindevorstand sei 
diesen Weg aber nicht gegangen. Man habe Stand heute bereits 160 Personen in der Kommune 
(100 Ukraine sowie 60 Asyl). Und diese bereits große Gruppe lebe seit vielen Monaten unter 
uns, ohne Security und ohne Vorfälle. Niederlemp sei eine ganz andere Sache als die Container. 
Und sollte die Wirklichkeit den Plan überholen, so müsse man eben erneut reden. Eine enge 
Betreuung der Menschen sei in jedem Fall wichtig. Die beantragten Minijobber begrüße man 
daher.  
 
Rückfragen werden direkt beantwortet.  
 
 
Beschluss: 
Sowohl der Haupt- und Finanzausschuss, als auch der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss 
empfehlen der Gemeindevertretung den Beschluss.  
Die Gemeindevertretung beschließt, (1.) die vorübergehende Belegung des DGH Niederlemp 
mit bis zu 25 Personen bis zur Inbetriebnahme einer Containeranlage. 
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Abstimmungsergebnis: 
22 Ja-Stimme(n), 3 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 
Beschluss: 
Sowohl der Haupt- und Finanzausschuss, als auch der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss 
empfehlen der Gemeindevertretung den Beschluss.  
 
Die Gemeindevertretung beschließt, (2.) im Vorgriff auf den Nachtragshaushalt überplanmäßige 
Mittel in Höhe von 45 T Euro pro Monat für den Sicherheitsdienst sowie die Reinigung bis zur 
Umsiedlung in die Containeranlage für maximal drei Monate zur Verfügung zu stellen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
23 Ja-Stimme(n), 1 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en) 
 

 
Beschluss: 
Sowohl der Haupt- und Finanzausschuss, als auch der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss 
empfehlen der Gemeindevertretung den Beschluss.  
 
Die Gemeindevertretung beschließt, (3.) den Abschluss eines Kooperationsvertrages mit dem 
Lahn-Dill-Kreis gemäß beigefügtem Entwurf. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
20 Ja-Stimme(n), 5 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 

 
Beschluss: 
Sowohl der Haupt- und Finanzausschuss, als auch der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss 
(ohne Zusatz des HFA) empfehlen der Gemeindevertretung den Beschluss. 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, (4.) die Errichtung einer Containeranlage mit zunächst 59 
Plätzen auf dem alten Hartplatz. Bei Bedarf könnte die Kapazität auf das Doppelte erweitert 
werden. Gleichzeitig wird der Gemeindevorstand beauftragt zu prüfen welche zusätzlichen 
Standtorte für mögliche weitere Anlagen in Frage kommen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
17 Ja-Stimme(n), 7 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en) 
 

 
Beschluss: 
Sowohl der Haupt- und Finanzausschuss, als auch der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss 
empfehlen der Gemeindevertretung den Beschluss. 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, (5.) die Durchführung einer außerordentlichen 
Bürgerversammlung vor Errichtung der Containeranlage mit Vertretern des Lahn-Dill-Kreises. 
 
Abstimmungsergebnis: 
24 Ja-Stimme(n), 1 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 

 
Beschluss: 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Beschluss. 
Die Gemeindevertretung beschließt, (6.) im Rahmen des aktuellen Stellenplanes eine/-n 
Sozialarbeiter/-in für die Betreuung der Flüchtlinge befristet einzustellen. 
Im Umkehrschluss dürfe der Bürgermeister per Gemeindevorstand dann zwei Minijobber in der 
Flüchtlingshilfe einstellen.  
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Abstimmungsergebnis: 
10 Ja-Stimme(n), 14 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en) 
 

 
6. Bebauungsplan OT Ehringshausen Nr. 6 „Auf den Röden“, 3. 

Änderung; 
Satzungsbeschluss 

VL-70/2023 

 
Beschluss: 
Sowohl der Haupt- und Finanzausschuss, als auch der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss 
empfehlen der Gemeindevertretung den Beschluss. 
 
Die Gemeindevertretung fasst folgenden Beschluss: 

 
1. Die in der Anlage befindlichen Anmerkungen zu den im Rahmen der Beteiligungsverfahren 

eingegangenen Anregungen und Hinweise werden als Stellungnahmen der Gemeinde 
Ehringshausen beschlossen. 

 
2. Die Gemeindevertretung beschließt den Entwurf des Bebauungsplans OT Ehringshausen Nr. 6 

„Auf den Röden, 3. Änderung“ - bestehend aus der Planzeichnung und textlichen 
Festsetzungen gemäß § 10 Baugesetzbuch als Satzung. Die Begründung wird gebilligt. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 

 
7. Ausübung eines Vorkaufsrechts gemäß § 25 BauGB VL-83/2023 

 
Beschluss: 
Sowohl der Haupt- und Finanzausschuss, als auch der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss 
empfehlen der Gemeindevertretung den Beschluss. 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, auf das Vorkaufsrecht gemäß § 25 BauGB für das Anwesen 
in der Gemarkung Ehringshausen Flur 21, Flurstück 7/3 (Mühlbachstraße 1) zu verzichten.  
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 

 
8. Bedarfs- und Entwicklungsplan für den Brandschutz und die 

allgemeine Hilfe der Gemeinde Ehringshausen 
hier: Änderungen/Ergänzungen als Anlage 1 zum Bedarfs- und 
Entwicklungsplan 
(3. Fortschreibung) 

VL-60/2023 

 
Gemeindevertreter Tobias Bell appelliere hier liegengeblieben Dinge anzugehen und trotz aller 
Krise und Überlastung diesen ebenso wichtigen Bereich nach vorne zu bringen. Er schließe sich 
der Ansicht des GBI an, dass die Inhalte des Bedarfs- und Entwicklungsplans zügig anzugehen 
seien, da hier Verzögerung sehr schnell viel Geld koste.  
 
Beschluss: 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Beschluss. 
Die Gemeindevertretung beschließt, den Änderungen/Ergänzungen als Anlage 1 zum Bedarfs- 
und Entwicklungsplan (3. Fortschreibung) in der Fassung des anliegenden Entwurfs zuzustimmen. 
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Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 
9. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Nutzung 

einer Kehrmaschine im Rahmen einer Interkommunalen 
Zusammenarbeit 

VL-64/2023 

 
Beschluss: 
Sowohl der Haupt- und Finanzausschuss, als auch der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss 
empfehlen der Gemeindevertretung den Beschluss. 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame 
Nutzung einer Kehrmaschine im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit bis zum 
30.06.2028 auf Grundlage des vorliegenden Vertragsentwurfes weiterzuführen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 

 
10. Kommunale Vereinsförderung; TC Katzenfurt -Erneuerung der 

Heizungsanlage- 
VL-81/2023 

 
Beschluss: 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Beschluss. 
Die Gemeindevertretung beschließt, die Erneuerung der Heizungsanlage mit integrierter 
Warmwasser-Wärmepumpe im Clubheim des TC Katzenfurt zu unterstützen. Die 
zuwendungsfähigen Kosten nach § 12 b der Vereinsförderrichtlinien werden mit 19.113,43 € 
festgesetzt. Die Förderung beträgt somit maximal 9.556,72 €. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 

 
 
 
Vorsitzender der Gemeindevertretung Rainer Bell schließt die Sitzung der Gemeindevertretung der 
Gemeinde Ehringshausen um 20:56 Uhr und bedankt sich bei den Mitgliedern für Ihre Teilnahme. 
 
 
 
Ehringshausen, 28.06.2023 
 

   

Vorsitzender der 
Gemeindevertretung 

 Schriftführer 

Rainer Bell  Daniel Rumpf 
 

 



Übersicht aller Anträge der Fraktionen sowie der Ortsbeiräte                                                  Stand: 28.06.2023
KW = "künftig wegfallend", ab der nächsten Ausfertigung wird dieser Antrag in die Archivliste verschoben, er ist nur noch einmal deklaratorisch enthalten

Nr./WP

024/18.

GemVert

023/18.

GemVert

022/18.

GemVert

021/18.

Zusätzliche Bestattungsformen in Ehringshausen Antrag der FWG-Fraktion vom 14.11.2022

Der Antrag wird zunächst zur Beratung in den Gemeindevorstand der Gemeinde Ehringshausen verwiesen. (aus Sitzung 14. / 18. WP - 01.12.22 - TOP 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
>>"Der Gemeindevorstand beschließt die bereits getroffene Entscheidung zur Änderung der Kostenfestsetzungen der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung in die Neufassung 
einzuarbeiten und darüber hinaus spätestens in der letzten Sitzung des Gemeindevorstandes im März 2023 eine überarbeitete Fassung vorzulegen, damit diese im April 2023 von der 
Gemeindevertretung abschließend verabschiedet werden kann." (aus Sitzung 40./18.WP - 30.01.23 - TOP 4 - mehrheitlich zugestimmt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
>>Sozial-, Kultur- und Sportausschuss: "Es wird beschlossen, zunächst von einer Änderung der Friedhofsordnung und der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung abzusehen. Im 
Zusammenhang mit der Prüfung zur Einführung zusätzlicher Bestattungsformen (Memoriam Garten) wird die Friedhofsordnung und die Gebührenordnung zur Friedhofsordnung 
überarbeitet." (aus Sitzung 15./18.WP - 24.04.23 - TOP 4 - mehrheitlich zugestimmt)          

Status: ^^ siehe oben die erfolgten Beschlüsse hierzu ^^

Resolution zum Erhalt bzw. zur Wiederherstellung der Behelfsabfahrt „Behlkopf“ an der A45 als Zufahrt zum Abfallwirtschaftszentrum 
des Lahn-Dill Kreises

Antrag aller Fraktionen vom 00.00.2022

>> "Die Gemeindevertretung beschließt: Das Bundesverkehrsministerium wird mit Nachdruck aufgefordert über den 31.12.2024 hinaus und insbesondere auch nach dem sechsstreifigen 
Ausbau der A45, eine Behelfsabfahrt (Müllabfahrt) in der Höhe des derzeitigen Parkplatzes „Behlkopf“ mit dem Ziel Abfallwirtschaftszentrum des Lahn-Dill Kreises zu erhalten bzw. neu 
herzstellen." (aus Sitzung 14. / 18. WP - 01.12.22 - TOP 11 - einstimmig)

Status: Das Bundesverkehrsministerium wurde schriftlich aufgefordert über den 31.12.2024 hinaus und insbesondere auch nach dem sechsstreifigen Ausbau der A45, eine
Behelfsabfahrt (Müllabfahrt) in der Höhe des derzeitigen Parkplatzes „Behlkopf“ mit dem Ziel Abfallwirtschaftszentrum des Lahn-Dill Kreises zu erhalten bzw. neu herzstellen. 
Nachrichtlich ging das Schreiben an: Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen / Kreisausschuss des Lahn-Dill Kreises / Magistrat der Stadt Aßlar

Anträge
Teil 1 - Anträge der Fraktionen der Gemeindevertretung

Prüfantrag: Mitteilungsblatt "Ehringshausen im Blick" Antrag der SPD-Fraktion vom 11.04.2023

>> "Die Gemeindevertretung beauftragt den Gemeindevorstand zu prüfen, welche Kosten der Gemeinde entstehen um eine flächendeckende Verteilung des Mitteilungsblattes an alle 
Haushalte in der Gemeinde Ehringshausen vorzunehmen. Außerdem soll geprüft werden, inwiefern eine App in diesem Zusammenhang eingeführt werden kann." (aus Sitzung 17. / 18. 
WP - 27.04.23 - TOP 8 - einstimmig)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Hinweis: Der Vorstand solle die Angelegenheit prüfen und über den Haupt und Finanzausschuss dann zur Entscheidung an die Gemeindevertretung weiterleiten. Man wünsche sich eine 
Entscheidung im Herbst.

Status: Das Thema wurde in der 49. Sitzung / 18. WP - Gemeindevorstand Mo, 22.05.2023 angesprochen, es waren aber noch nicht ausreichend Daten für einen Entscheid vorhanden. 
Daher noch im Geschäftsgang

Errichtung eines Kinderspielplatzes in Katzenfurt Antrag der CDU-Fraktion vom 01.10.2022



Nr./WP Anträge
Teil 1 - Anträge der Fraktionen der Gemeindevertretung

GemVert

020/18.

GemVert

019/18.

GemVert

018/18.

GemVert

>> "Die Gemeindevertretung beschließt, den Antrag der SPD-Fraktion vom 18. September 2022 „Ehringshäuser Programm: Neues Leben in alten Gemäuern“ zur weiteren Beratung in 
den Haupt - und Finanzausschuss, den Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss und den Sozial-, Kultur- und Sportausschuss zu verweisen."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(aus Sitzung 13./18.WP - 20.10.22 - TOP 5 - einstimmig)                                                                                                                                                                                                                                                                    
>> "Die Gemeindevertretung beschließt, auf Änderungsantrag der SPD-Fraktion (Nr.15), folgende Änderung im Ergebnishaushalt: Einstellung eines Aufwandes in Höhe von 25.000,- € als 
Zuschuss zu "Neues Leben in alten Gemäuern" unter Setzung eines Sperrvermerkes." (aus Sitzung 15./18.WP - 26.01.23 - TOP 5 - J:23; N:2; E:0)

Status: Der Antrag befindet sich noch im Geschäftsgang/ Gelder für 2023 sind eingestellt

Verkehrssicherheit in Ehringshausen erhöhen - ruhenden Verkehr an Hauptstraßen sichern Antrag der SPD-Fraktion vom 05.06.2022

>> "Die Gemeindevertretung beschließt, den SPD Antrag vom 05.06.2022 „Verkehrssicherheit in Ehringshausen erhöhen - ruhenden Verkehr an Hauptstraßen sichern“ zunächst zur 
Beratung und Beschlussfassung in den Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss zu verweisen."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(aus Sitzung 11./18.WP - 21.07.22 - TOP 12 - einstimmig)

Fortentwicklung der Städtebaulichen Rahmenplanung Innenbereich Ehringshausen Antrag der SPD-Fraktion vom 18.09.2022

>> "Die Gemeindevertretung beschließt, den Antrag der SPD-Fraktion vom 18. September 2022 „Fortentwicklung der Städtebaulichen Rahmenplanung Innenbereich Ehringshausen“ zur 
weiteren Beratung in den Haupt - und Finanzausschuss und den Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss zu verweisen."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(aus Sitzung 13./18.WP - 20.10.22 - TOP 6 - einstimmig)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
>> "7. Fortentwicklung der städtebaulichen Rahmenplanung Innenbereich Ehringshausen: Marc-Sven Werkmeister informiert über einen Antrag der SPD-Fraktion in der 
Gemeindevertretung. Er schlägt vor, den Ortsbeirat bei den Planungen mit einzubinden. 3 Mitglieder des Ortsbeirates haben sich bereits in der letzten Sitzung bereiterklärt bei dem 
städtebaulichen Konzept der Gemeinde mitzuwirken. Diese Information soll an die verschiedenen Ausschüsse weitergegeben werden damit die Mitglieder des Ortsbeirates
rechtzeitig ihre Ideen mit einbringen können." (aus 10. Sitzung /18.WP - Ortsbeirat Ehringshausen - TOP 7)                                                                                                                                                                 
>> "Die Gemeindevertretung beschließt, auf Änderungsantrag der SPD-Fraktion (Nr.14), folgende Änderung im Ergebnishaushalt: Einstellung eines Aufwandes in Höhe von 25.000,- € für 
die städtebauliche Rahmenplanung des Innenbereichs." (aus Sitzung 15./18.WP - 26.01.23 - TOP 5 - J:24; N:1; E:0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
>> "Der Gemeindevorstand beschließt, unter dem Dach des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses und der weiteren Beteiligung von Vertretern/-innen des Gemeindevorstandes, des 
Ortsbeirates und weiterer sachkundiger Gäste eine Findungskommission zu bilden. Diese soll unter der Moderation von Herrn Richter erfolgen und
einen Ausgabendeckel von bis zu 2.500,- € erhalten."  (aus Sitzung 48./18.WP - 08.05.23 - TOP 7 - einstimmig)

Status: Der Antrag befindet sich noch im Geschäftsgang / Gelder für 2023 sind eingestellt / Thema war TOP des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses - 16. Sitzung/18. WP 
am Montag, 12.06.2023 (Protokoll offen) / Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Beschluss des Vorstandes vom 08.05.2023 / Die Beigeordneten 
Stefan Arch, Hartmut Hubert und Toni Clößner erklären ihre Bereitschaft in der Findungskommission mitzuwirken

>> "Die Gemeindevertretung beschließt, den Antrag der CDU-Fraktion vom 1. Oktober 2022 „Errichtung eines Kinderspielplatzes in Katzenfurt“ zur weiteren Beratung in den Haupt - und 
Finanzausschuss und den Sozial-, Kultur- und Sportausschuss zu verweisen."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(aus Sitzung 13./18.WP - 20.10.22 - TOP 7 - einstimmig)                                                                                                                                                                                                                                                              
>> "Die Gemeindevertretung beschließt, auf Änderungsantrag der Ausschüsse der Gemeindevertretung (Nr.1), folgende Änderung bei den Investitionen: Einstellung einer Auszahlung 
von 50.000,- € für Spielgeräte des Spielplatzes Katzenfurt (0604-01A). " (aus Sitzung 15./18.WP - 26.01.23 - TOP 5 - einstimmig)  

Status: Der Antrag befindet sich noch im Geschäftsgang / Gelder für 2023 eingestellt / Standortwahl noch offen / das Thema ist am 03.07.2023 TOP des Vorstandes

Ehringshäuser Programm: Neues Leben in alten Gemäuern Antrag der SPD-Fraktion vom 18.09.2022



Nr./WP Anträge
Teil 1 - Anträge der Fraktionen der Gemeindevertretung

017/18.

GemVert

016/18.

GemVert

014/18.

GemVert

012/18.

GemVert

010/18.

Änderung der Friedhofsgebührenordnung Antrag der CDU-Fraktion vom 20.01.2022

>> "Die Gemeindevertretung beschließt, dass der TOP „Antrag der CDU-Fraktion vom 20.01.2022; Änderung der Friedhofsgebührenordnung“ zunächst zur Beratung und 
Beschlussfassung dort in den Haupt- und Finanzausschuss sowie den Sozial-, Kultur- und Sportausschuss verwiesen wird."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(aus Sitzung 8./18.WP - 10.03.22 - TOP 12 - einstimmig)

Folgenutzung Märkte Antrag der SPD-Fraktion vom 23.02.2022

>> "Die Gemeindevertretung beschließt, der Gemeindevorstand wird beauftragt bis zum 31.12.2022 der Gemeindevertretung einen Bericht über mögliche Folgenutzungen des Geländes 
des aktuellen REWE Markts und des aktuellen LIDL Marktes vorzulegen. In diesem Bericht werden vor allem folgende Fragen beantwortet:
 1. Was plant der/die Eigentümer/in nach dem Auszug des REWE bzw. LIDL Marktes?
 2. Was planen die Nachbarn des aktuellen REWE Marktes, das Krankenhaus und das Ärztehaus? Sind bauliche Veränderungen geplant?
 3. Wäre eine Nutzung der derzeitigen REWE Parkplätze als Parkplatz für die anliegenden Einrichtungen (Krankenhaus und Ärztehaus) möglich?
 4. Ist der Erlass einer Veränderungssperre aus Sicht des Vorstands sinnvoll, damit die Gemeinde Einfluss auf die zukünftigen Entwicklungen nehmen kann?
 5. Welche Folgenutzungen sind grundsätzlich vor dem Hintergrund der Regionalplanung denkbar?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(aus Sitzung 8./18.WP - 10.03.22 - TOP 14 - einstimmig)

Status: Der Antrag befindet sich noch im Geschäftsgang / Fristsetzung noch nicht ausgeschöpft / Mitteilung des BGM dazu in der GemVertr am 09.06.2022 unter TOP 3h: >>Nach 
entsprechender Prüfung und Klärung könne man weiter ganz klar sagen: “An der Stelle des bisherigen REWE-Marktes wird nach dessen Umzug kein neuer Lebensmittelmarkt mehr 
stehen.“ Der Bedarf, den man für Ehringshausen errechne, lasse dies nicht mehr zu. Natürlich habe man ein Interesse an mehr Parkplätzen dort, aber man habe eben auch nur begrenzte 
Einflussmöglichkeiten.<< / bis zum 28.06.2023 nicht beraten

Status: Das Thema ist inhaltlich mittlerweile verknüpft mit dem Antrag 022/18. - aktuelles dort ^^

Freiflächenphotovoltaikanlage / Solarpark Antrag der CDU-Fraktion vom 30.11.2021

Einsatz von Photovoltaikanlagen (PV) auf gemeindeeigenen Liegenschaften - Prüfantrag Antrag der SPD-Fraktion vom 30.11.2021

>> "Die Gemeindevertretung beschließt den Antrag der SPD-Fraktion vom 30.11.2021 „Einsatz von Photovoltaikanlagen (PV) auf gemeindeeigenen Liegenschaften - Prüfantrag“ 
zunächst zur Vorberatung in den Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss zu verweisen."        (aus Sitzung 6./18.WP - 16.12.21 - TOP 16 - einstimmig)                                                                                 
>> "Die Gemeindevertretung beschließt, auf Änderungsantrag der Fraktion Bündnis90 die Grünen (Nr.20), folgende Änderung bei den Investitionen: Einstellung einer Auszahlung in 
Höhe von 30.000,- € für Planungskosten für die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf geeigneten, gemeindeeigenen Gebäuden et cetera. " (aus Sitzung 15./18.WP - 26.01.23 - TOP 5 - 
einstimmig)

Status: Der Antrag befindet sich noch im Geschäftsgang/ Gelder für 2023 sind eingestellt

>> "Die Gemeindevertretung beschließt, der Gemeindevorstand wird beauftragt, bis zum 31.12.2022 zu prüfen, ob über den Rampen der Bahnhofsunterführung Ehringshausen mit 
Photovoltaik ausgestatte Dächer installiert werden können."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(aus Sitzung 11./18.WP - 21.07.22 - TOP 11 - einstimmig)

Status: Der Antrag befindet sich noch im Geschäftsgang/ bis zum 28.06.2023 nicht beraten

Status: Der Antrag befindet sich noch im Geschäftsgang/ bis zum 09.02.2023 nicht beraten

Unterführung am Bahnhof mit einem Solardach ausstatten Antrag der SPD-Fraktion vom 05.06.2022



Nr./WP Anträge
Teil 1 - Anträge der Fraktionen der Gemeindevertretung

GemVert

002/18.

GemVert

001/18.

GemVert

044/17.

GemVert

040/17.

GemVert

Prüfantrag barrierefreie Bushaltestellen in der Gemeinde Ehringshausen Antrag der CDU-Fraktion vom 26.02.2021

>> "Die Gemeindevertretung beschließt: Der Gemeindevorstand wird beauftragt zu prüfen, welche Bushaltestellen in der Gemeinde Ehringshausen sich für einen barrierefreien Umbau 
bzw. Ausbau eigenen. Ein entsprechender Bericht soll bis zum Herbst dieses Jahres im Fachausschuss erfolgen. Der Gemeindevorstand wird weiter beauftragt zu prüfen, welche 
Bushaltestellen, nach einer vorzunehmenden Priorisierung in den nächsten Jahren umgebaut werden sollen und in welchem Umfang Zuschüsse für die anfallenden Kosten beantragt 
werden können."   (aus Sitzung 2./18.WP - 27.05.21 - TOP 14 - einstimmig)                           

Status: Der Antrag befindet sich noch im Geschäftsgang / es fanden unter Beteiligung des VWDL und HessenMobil mehrere Ortstermine statt / eine Umsetzung ist aber oft sehr 
problematisch, da die Förderrichtlinien ganz klare Größen- und Gestaltungsvorgaben machen / diese können in teilweise über viele Jahrzehnte gewachenen Straßen- und 
Wohnstrukturen oft nicht eingehalten werden (Straßenbreite, Gehwegbreite, nötige Länge, Lage, et cetera ....) / In 2024 soll die Gemeinde mit Ausbauarbeiten beginnen. 
Haushaltsmittel sollen hierfür bereitgestellt werden (Mitteilungsvorlage MI-4/2023 kam in 40. Sitzung / 18. WP dem Gemeindevorstand am 30.01.2023 zur Kenntnis)

>> "Die Gemeindevertretung beschließt: Der Gemeindevorstand wird beauftragt bis Mitte 2021 eine Feldwegesatzung für die Gemeinde Ehringshausen zu erarbeiten. Basierend auf 
existierenden Mustersatzungen stimmt er diese mit dem Naturschutzring Ehringshausen (NRE), den Ortslandwirten und den Ortsbeiräten ab, und legt sie der Gemeindevertretung bis 
spätestens Ende Mai 2021 zur Beratung und Beschlussfassung vor."   (aus Sitzung 40./17.WP - 01.10.20 - TOP 6.1 - einstimmig)

Energiewende bedeutet auch Verkehrswende; Klimaschutz entscheidet sich vor Ort Antrag der FWG-Fraktion vom 12.01.2021

>> "Die Gemeindevertretung beschließt den Antrag der FWG-Fraktion vom 12. Januar 2021 zur inhaltlichen Beratung und dem Beschluss zum weiteren Verfahren an den Bau-, Verkehrs- 
und Umweltausschuss zu verweisen."  (aus Sitzung 42./17.WP - 28.01.21 - TOP 8 - einstimmig)

Status: Der Antrag befindet sich noch im Geschäftsgang / bis zum 28.06.2023 in keiner weiteren Sitzung beraten

Nutzung und Pflege der Feldwege und Wegränder; Erarbeitung einer Feldwegesatzung Antrag der CDU-Fraktion vom 14.09.2020

>> "Die Gemeindevertretung beschließt: Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss wird beauftragt zu prüfen, ob entsprechend den Spendenmöglichkeiten bei Hessen-Forst auch für 
den Gemeindewald die Möglichkeit für private Dritte eröffnet werden kann, für Aufforstungsprojekte zu spenden oder zu unterstützen."                                                                                                                                                                  
(aus Sitzung 2./18.WP - 27.05.21 - TOP 15 - einstimmig)

Status: Der Antrag befindet sich noch im Geschäftsgang / Revierförster hat im Ausschuss hierzu berichtet / kein Beschluss gefasst / Umsetzung wird als problematisch bewertet / die 
antragstellende Fraktion berät weiterhin über das Fortbestehen des gestellten Antrags ...

Prüfantrag Baumspenden im Gemeindewald Antrag der SPD-Fraktion vom 27.02.2021

>> "Die Gemeindevertretung beschließt, den Antrag der CDU-Fraktion vom 30.11.2021 „Freiflächenphotovoltaikanlage / Solarpark“ zunächst zur Vorberatung in den Bau-, Umwelt- und 
Verkehrsausschuss zu verweisen."   (aus Sitzung 6./18.WP - 16.12.21 - TOP 14 - einstimmig)                                                                                                                                                               >> 
"Die Gemeindevertretung beschließt, auf Änderungsantrag der Fraktion Bündnis90 die Grünen (Nr.20), folgende Änderung bei den Investitionen: Einstellung einer Auszahlung in Höhe 
von 30.000,- € für Planungskosten für die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf geeigneten, gemeindeeigenen Gebäuden et cetera. " (aus Sitzung 15./18.WP - 26.01.23 - TOP 5 - 
einstimmig)

Status: Der Antrag befindet sich noch im Geschäftsgang / Gelder für 2023 sind eingestellt / Bürgermeister Mock bestätigt ein Gespräch mit einem Entwickler solcher Flächen. Man habe 
mehrere Flächen in Augenschein genommen. Leider falle die beste Fläche dem Autobahnausbau zum Opfer. Man untersuche aber noch andere Flächen (Aussage vom 15.06.2023 
Vertretung TOP 3i).



Nr./WP Anträge
Teil 1 - Anträge der Fraktionen der Gemeindevertretung

025/17.

GemVert

Status: Erneute Beteiligung der Gemeinde bei der Entwurfsfassung des Regionalplanes / liegt online vor / Postversandt steht an / 2 Monate Beteiligungsfrist / Bürgermeister stellte vor 
im Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss am 13.12.2021 - TOP 8 - MI-5/2021 / Regionalplan Mittelhessen am 22.02.2022 im Vorstand, dann in nächster Sitzung der 
Gemeindevertretung am 10.03.2022 / Plan wurde auch per SD-Net verteilt / Stellungnahme durch Gemeindevertretung am 10.03.2022 einstimmig abgegeben / es wird eine zweite 
Offenlegung erwartet

>> "Antrag auf Schaffung der Voraussetzungen für die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe südlich der Autobahnanschlussstelle wird an den Haupt- und Finanzausschuss sowie den 
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss verwiesen."                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(aus Sitzung 27./17.WP - 21.03.19 - TOP 8 - einstimmig)

Industrie- und Gewerbeansiedlung in Ehringshausen Antrag der CDU-Fraktion vom 04.03.2019

Status: Der Antrag befindet sich noch im Geschäftsgang / die Entwurfserstellung im Fachamt läuft bereits / Gespräche aller Beteiligten 31.05.2021 / Auswertung läuft / Vorgang zur 
finalen Prüfung beim Bürgermeister / 2tes Treffen am 12.10.2021 / direkter Dialog in kleinem Ortsteil mit Akteuren vor Ort / Bildung einer Grundlage hierdurch und Aufarbeitung dessen 
bis Ende 2021 / Abstimmung mit OBs läuft, siehe Mitteilung BGM in Gemeindevertretung vom 27.01.2022 TOP 3 c) im Detail / Thema wurde im OB Breitenbach am 05.04.2022 erstmals 
angesprochen / War Thema am 07.06.2022 im Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss unter TOP 4.9 / der BGM gehe als nächstes mit dem nun vorliegenden Plan des Landwirtes Frank 
Bauer in den Ortsbeirat / hernach (bis 28.06.2023) noch nicht im Ortsbeirat



Beschlussvorlage 

VL-85/2023 

Datum 14.06.2023 
Aktenzeichen 10 

Gemeinde 
Ehringshausen 

 
Rathausstraße 1, 35630 Ehringshausen 

Tel: 06443-6090, Fax: 06443-60912 
 

Sachbearbeiter/-in Herr Regel  
 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindevertretung der Gemeinde Ehringshausen 15.06.2023 beschließend 

 
Betreff: 
Aufstellung der Vorschlagsliste der Gemeinde Ehringshausen für die Wahl der Schöffinnen 
und Schöffen für die Jahre 2024 - 2028 
 
Sachdarstellung: 
Für die Jahre 2024 - 2028 sind die ehrenamtlichen Schöffinnen und Schöffen für die Strafkammern 
bei den Landgerichten und den Schöffengerichten bei den Amtsgerichten neu zu wählen, wobei die 
Kommunen zunächst die erforderlichen Personen vorzuschlagen haben.  
 
Der Präsident des Landgerichts Limburg hat die Anzahl der Schöffen, angelehnt an die 
Einwohnerzahl auf die Gemeinden des Bezirks verteilt.  
 
Danach sind von der Gemeinde Ehringshausen 8 Personen vorzuschlagen und damit eine Person 
weniger als bei den letzten Wahlen. 
 
Welche Voraussetzungen die Personen erfüllen müssen und wer nicht berufen werden soll, ergibt 
sich aus dem Gerichtsverfassungsgesetz, das auszugsweise den Fraktionsvorsitzenden übermittelt 
wurde. Des Weiteren bedarf die Vorschlagsliste einer Zustimmung von zwei Dritteln der gesetzlichen 
Zahl der Gemeindevertreter. 
 
Die Fraktionsvorsitzenden wurden angeschrieben, entsprechende Personen vorzuschlagen, wobei 
sich in der Vergangenheit die Anzahl an der Sitzverteilung der Gemeindevertretung orientierte. Hier 
wurden auch die Personen benannt, die sich nach einer öffentlichen Bekanntmachung bzw. schon 
bereits vorher beworben hatten. 
 
Nach der Sitzverteilung in der Gemeindevertretung würden für die CDU 3 Kandidaten, für die FWG 
und die SPD jeweils 2 Kandidaten und für Bündnis90/Grüne 1 Kandidat entfallen. 
 
Bis zum Stichtag haben die Fraktionen folgende Vorschläge eingereicht: 
 
 
 Vorschlag der CDU-Fraktion (nach Verteilung 3 Personen): 

 
Name Geb. Jahr Wohnort Beruf 
Herbel, Burkhard 1957 Kreisstraße 8, 

35630 Ehringshausen 
Rentner 

Welsch, Katharina 1989 Ulmer Straße 15, 
35630 Ehringshausen 

Finanzwirtin 

Henrich, Gabriele 1959 Ichelhäuser Str. 15, 
35630 Ehringshausen 

selbst. Kauffrau  
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Vorschlag der SPD-Fraktion (nach Verteilung 2 Personen): 
 

Name Geb. Jahr Wohnort Beruf 
Stopperka, Karin 1956 Karlsbader Str. 12, 

35630 Ehringshausen 
Lehrerin/ 
Pensionärin 

Petry, Steffen 1986 Am Baumacker 10, 
35630 Ehringshausen 

Dipl. Finanzwirt 

 
Vorschlag der FWG-Fraktion (nach Verteilung 2 Personen): 
 

Name Geb. Jahr Wohnort Beruf 
Franz, Dominic 1978 Arlskaut 3a, 

35630 Ehringshausen 
IT-Manager 

Hardt, Michael 1960 Richard-Wagner-Ring 10, 
35630 Ehringshausen 

Bankkaufmann 

 
Vorschlag Bündnis90/Grüne (nach Verteilung eine Person): 
 
- kein Vorschlag eingereicht 
 
Nicht in den Vorschlägen berücksichtigt, aber trotzdem beworben: 
 

Name Adresse Geb. Beruf 
Dickhaut,  
Markus 

Königsberger Str. 2  
35630 Ehringshausen 

1976 Luftsicherheitskontrollkraft 

Stepanek, 
Helmut-Werner 

Bahnhofstr. 16 
35630 Ehringshausen 

1977 Schuhmachermeister 

Sander,  
Corinna-Cordula 

Schieferseite 21 
35630 Ehringshausen 

1966 Fachlehrerin 

Belz, 
Andreas 

Richard-Wagner-Ring 28 
35630 Ehringshausen 

1970 Zollbeamter 

Vanderlinde-
Teusch, Marlene 

Luisenstraße 4, 
35630 Ehringshausen 

1974 Angestellte 

Böhm, Henner Am Kirchplatz 2, 
35630 Ehringshausen 

1964 Dipl. Agr.Wirt 

 
      
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung wählt die o.a. von den Fraktionen vorgeschlagenen Personen und 
benennt diese priorisiert dem Amtsgericht in Form einer Vorschlagliste als Schöffen. 
 
Darüber hinaus werden die als „Nachrücker“ benannten Personen ebenfalls gewählt und dem 
Amtsgericht als Schöffen vorgeschlagen. 
 
 



Beschlussvorlage Vorschlagsliste Schöffenwahl 

sortiert in alphabetischer Reihenfolge

Familienname Vorname Geburtstag Wohnanschrift Beruf Vorschlag

Belz Andreas xx.yy.1970 Richard-Wagner-Ring 28, 35630 Ehringshausen Zollbeamter Initiativbewerbung

Böhm Henner xx.yy.1964 Am Kirchplatz 2, 35630 Ehringshausen Dipl. Agr.Wirt Initiativbewerbung

Dickhaut Markus xx.yy.1976 Königsberger Str. 2, 35630 Ehringshausen Luftsicherheitskontrollkraft Initiativbewerbung

Dominic Franz xx.yy.1978 Arlskaut 3a, 35630 Ehringshausen IT-Manager FWG-Fraktion

Hardt Michael xx.yy.1960 Richard-Wagner-Ring 10, 35630 Ehringshausen Bankkaufmann FWG-Fraktion

Henrich Gabriele xx.yy.1959 Ichelhäuser Str. 15, 35630 Ehringshausen selbst. Kauffrau CDU-Fraktion

Herbel Burkhard xx.yy.1957 Kreisstraße 8, 35630 Ehringshausen Rentner CDU-Fraktion

Petry Steffen xx.yy.1986 Am Baumacker 10, Ehringshausen Dipl. Finanzwirt SPD-Fraktion

Sander Corinna-Cordula xx.yy.1966 Schieferseite 21, 35630 Ehringshausen Fachlehrerin Initiativbewerbung

Stepanek Helmut-Werner xx.yy.1977 Bahnhofstr. 16, 35630 Ehringshausen Schuhmachermeister Initiativbewerbung

Stopperka Karin xx.yy.1956 Karlsbader Str. 12, 35630 Ehringshausen Lehrerin/Pensionärin SPD-Fraktion

Vanderlinde-Teusch Marlene xx.yy.1974 Luisenstraße 4, 35630 Ehringshausen Angestellte Initiativbewerbung

Welsch Katharina xx.yy.1989 Ulmer Straße 15, 35630 Ehringshausen Finanzwirtin CDU-Fraktion



Beschlussvorlage 

VL-76/2023 1. Ergänzung 

Datum 01.06.2023 
Aktenzeichen  

Gemeinde 
Ehringshausen 

 
Rathausstraße 1, 35630 Ehringshausen 

Tel: 06443-6090, Fax: 06443-60912 
 

Sachbearbeiter/-in Bürgermeister Mock  
 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindevorstand der Gemeinde Ehringshausen 22.05.2023 beschließend 
Gemeindevorstand der Gemeinde Ehringshausen 31.05.2023  
Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss 12.06.2023  
Haupt - und Finanzausschuss 12.06.2023  
Gemeindevertretung der Gemeinde Ehringshausen 15.06.2023  

 
Betreff: 
Unterbringung zugewiesener Personen nach dem Landesaufnahmegesetz (LAG) 
 
Sachdarstellung: 
Seit Beginn des Krieges in der Ukraine haben über 100 Personen in Ehringshausen Schutz 
gefunden. Etwa die Hälfte davon hat die Gemeinde in eigenen und angemieteten Liegenschaften 
untergebracht. Mit der Zuweisung im Mai (17 Personen) werden erstmalig nicht nur Ukrainer, 
sondern auch Personen aus Drittländern (Asylbewerber) nach Ehringshausen kommen. Seitens des 
Kreises wurde zunächst die Information gegeben, dass diese Verteilung auch in den Folgemonaten 
so zu erwarten ist. Mit Ankündigung des LDK vom 16.05. 2023 wurde diese Zahl für Juni auf 35 
erhöht! 
 
Spätestens im Juni werden wir diese Quote nicht mehr vollständig unterbringen können (sei denn, 
der Gemeinde werden weitere private Unterkünfte angeboten). Die Verwaltung hat sich daher in 
anderen Kommunen sachkundig gemacht, wie dort mit der Einrichtung von sogenannten 
„Containeranlagen“ verfahren wurde. Insbesondere die Anlage in Aßlar (bis 59 Personen) wurde in 
Augenschein genommen und die Rahmenbedingungen in Erfahrung gebracht. Das betrifft das 
Herrichten des Standortes mit der Bereitstellung der kompletten Infrastruktur über die Bestellung bis 
zum Betrieb. Die Personenanzahl 59 hat etwas damit zu tun, dass hier eine Grenze bei der 
Versicherbarkeit besteht und bis dahin keine Security erforderlich ist.  
 
Nach Überprüfung mehrerer Standortalternativen (siehe Anlage) schlägt die Verwaltung vor, den 
alten Hartplatz an der Tuchbleiche für die Aufstellung von Containern zu nutzen. Der Bauantrag incl. 
Wasserbehördlicher Genehmigung ist innerhalb von 6 Monaten ab Inbetriebnahme zu stellen. 
Insbesondere die wasserrechtliche Genehmigung wurde unter Auflagen in Aussicht gestellt. Es soll 
zunächst mit einer 30er-Anlage begonnen und zeitnah auf 59 Personen aufgestockt werden.  
 
Sofern bis zur Bezugsfertigkeit der Containeranlagen keine anderen Unterkünfte zur Verfügung 
stehen, müssten die zugewiesenen Personen zum Teil im DGH Niederlemp übergangsweise 
untergebracht werden. Dies wird bereits am 14.06.2023 mit 20-25 Personen der Fall sein. In einer 
Ortsteilversammlung am 31.05.2023 wurde dies mit den Niederlempern kommuniziert. Hieraus 
ergab sich die Aufforderung an die Gemeinde, von Anfang an einen Sicherheits- und 
Reinigungsdienst zu organisieren. Diesem berechtigten Anliegen ist der Gemeindevorstand gefolgt. 
Nach Inbetriebnahme der Containeranlage erfolgt die Räumung des DGH. 
 
Der Lahn-Dill-Kreis wird mit den Gemeinden, die Containeranlagen errichten wollen, 
Kooperationsverträge eingehen (siehe Anlage). Diese Verträge regeln, dass die Kommune das 
operative Geschäft in enger Abstimmung vornimmt und der Kreis im Hintergrund die Kosten für 
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Herrichtung der Fläche und Miete der Container übernimmt (keine Belastung unseres Haushaltes!). 
Unser Vorschlag ist zunächst eine zweijährige Laufzeit. Die Lieferzeit der Container wird derzeit von 
den angefragten Lieferanten mit ca. 4 Wochen angegeben. Es wird davon ausgegangen, dass eine 
Inbetriebnahme im August möglich ist. Mit den Fraktionsvorsitzenden wurde die angedachte 
Vorgehensweise am 23.05.2023 besprochen und grundsätzlich (überwiegend) Zustimmung 
signalisiert. Weitere Fragen werden in den Sitzungen erörtert.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Stellungnahme der Finanzverwaltung 
1. Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzverwaltung: 
 
a) Reinigungsdienst DGH Niederlemp ca. 1.500 Euro/Monat 
b) Sicherheitsdienst DGH Niederlemp ca. 41.000 Euro/Monat 
 
 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt: 
 
1. die vorübergehende Belegung des DGH Niederlemp mit bis zu 25 Personen bis zur 

Inbetriebnahme einer Containeranlage 
2. im Vorgriff auf den Nachtrag überplanmäßige Mittel in Höhe von 41 T Euro pro Monat für den 

Sicherheitsdienst bis zur Umsiedlung in die Containeranlage 
3. den Abschluss eines Kooperationsvertrages mit dem Lahn-Dill-Kreis gemäß beigefügtem 

Entwurf 
4. die Errichtung einer Containeranlage mit zunächst 59 Plätzen auf dem alten Hartplatz. Bei 

Bedarf könnte die Kapazität auf das Doppelte erweitert werden.  
5. die Durchführung einer außerordentlichen Bürgerversammlung vor Errichtung der 

Containeranlage mit Vertretern des Lahn-Dill-Kreises. . 
 
 
Anlage(n): 
1. Kooperation Flüchtlingsunterkunft und Lageplan 
2. Standortsuche Containeranlage 























Beschlüsse des Haupt- und Finanzausschuss zu dem TOP „Unterbringung von 

Personen nach dem Landesaufnahmegesetz (LAG)“ 
 

Beschluss Punkte 1 und 2 aus der Vorlage 
Die Gemeindevertretung beschließt:  

1.  die vorübergehende Belegung des DGH Niederlemp mit bis zu 25 Personen bis zur  

Inbetriebnahme einer Containeranlage  

2.  im Vorgriff auf den Nachtrag überplanmäßige Mittel in Höhe von 41 T Euro pro Monat für 

den Sicherheitsdienst bis zur Umsiedlung in die Containeranlage  

 

Abstimmung: 7 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 1 Enthaltung 

 

 

Beschluss Punkte 3 bis 5 aus der Vorlage + Ergänzung bei Punkt 4 

Die Gemeindevertretung beschließt:  

3.  den Abschluss eines Kooperationsvertrages mit dem Lahn-Dill-Kreis gemäß beigefügtem  

Entwurf  

4.  die Errichtung einer Containeranlage mit zunächst 59 Plätzen auf dem alten Hartplatz. Bei  

Bedarf könnte die Kapazität auf das Doppelte erweitert werden.  Gleichzeitig wird der 

Gemeindevorstand beauftragt, zu prüfen, welche zusätzlichen Standorte für mögliche 

weitere Anlagen in Frage kommen.  

5.  die Durchführung einer außerordentlichen Bürgerversammlung vor Errichtung der  

Containeranlage mit Vertretern des Lahn-Dill-Kreises.  

 

Abstimmung: 7 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimme 

 

 

Beschluss Antrag SPD-Fraktion (zusätzliche Stelle) 
Die Gemeindevertretung beschließt, im Rahmen des aktuellen Stellenplanes eine/ n Sozialarbeiter/ in 

für die Betreuung der Flüchtlinge befristet einzustellen. 

 

Abstimmung: 6 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 2 Enthaltung 

 

 

Ursprünglicher Beschluss des Gemeindevorstandes (Auszug) 
Der Gemeindevorstand beschließt, befristet bis zum 31.08.23 für die Unterbringung der  

Geflüchteten Sicherheitspersonal in Form von 2 Personen rund um die Uhr am  

Dorfgemeinschaftshaus Niederlemp bereitzustellen.  

Hierfür soll die Gemeindevertretung der Gemeinde Ehringshausen überplanmäßige  

Haushaltsmittel in Höhe von 135.000 Euro bereitstellen (Reinigung und Security).   

 

 

Vorschlag Änderung Punkt 2 Gemeindevertretung 
Die Gemeindevertretung beschließt:  

2.  im Vorgriff auf den Nachtrag überplanmäßige Mittel in Höhe von 45 T Euro pro Monat für 

den Sicherheitsdienst sowie die Reinigung bis zur Umsiedlung in die Containeranlage für 

maximal 3 Monate zur Verfügung zu stellen. 



Beschlussvorlage 

VL-70/2023 

Datum 03.05.2023 
Aktenzeichen 60 I 

Gemeinde 
Ehringshausen 

 
Rathausstraße 1, 35630 Ehringshausen 

Tel: 06443-6090, Fax: 06443-60912 
 

Sachbearbeiter/-in Frau Luboeinski  
 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindevorstand der Gemeinde Ehringshausen 08.05.2023 vorberatend 
Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss 12.06.2023 vorberatend 
Haupt - und Finanzausschuss 12.06.2023 vorberatend 
Gemeindevertretung der Gemeinde Ehringshausen 15.06.2023 beschließend 

 
Betreff: 
Bebauungsplan OT Ehringshausen Nr. 6 „Auf den Röden“, 3. Änderung; 
Satzungsbeschluss 
 
Sachdarstellung: 
Das Vorhaben zum Neubau einer Rettungswache ist Auslöser für die Einleitung des 
Änderungsplanes zum Bebauungsplan „Auf den Röden“. 
An Stelle der bisher festgesetzten Grünfläche wird im Planbereich neu Mischgebiet als Maßnahme 
der innerörtlichen Nachverdichtung ausgewiesen. 
 
Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im vereinfachten Verfahren 
nach § 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung aufgestellt. 
 
Nach dem einleitenden Aufstellungsbeschluss wurden die gesetzlichen Beteiligungsverfahren 
(Öffentlichkeitsbeteiligung, Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange) 
durchgeführt. Aus der Behördenbeteiligung liegen Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen 
vor, die im Zuge der Beschlussfassung abwägend zu behandeln sind. 
 
Aus der Öffentlichkeitsbeteiligung liegen innerhalb der Beteiligungsfrist zu der Planung keine 
Stellungnahmen vor. Außerhalb der Beteiligungsfrist ist eine Privatstellungnahme eingegangen, 
die die Anlage eines Radweges entlang des Geltungsbereiches empfiehlt. 
 
Über die im Rahmen der Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen mit Anregungen und 
Hinweisen ist im Rahmen der Beschlussfassung abwägend zu entscheiden. Eine Übersicht über 
die eingegangenen Stellungnahmen und Anmerkungen zu den darin gegebenen Anregungen und 
Hinweisen ist in den anliegenden Abwägungsempfehlungen beigegeben. Den Anregungen und 
Hinweisen sind Empfehlungen für die Abwägungsentscheidung gegenübergestellt. 
 
Mit dem Satzungsbeschluss wird das Planaufstellungsverfahren abgeschlossen, er bildet die 
Grundlage für die abschließende Bekanntmachung des Bebauungsplanes und dessen Inkrafttreten 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
keine 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung fasst folgenden Beschluss: 
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1. Die in der Anlage befindlichen Anmerkungen zu den im Rahmen der Beteiligungsverfahren 
eingegangenen Anregungen und Hinweise werden als Stellungnahmen der Gemeinde 
Ehringshausen beschlossen. 

 
2. Die Gemeindevertretung beschließt den Entwurf des Bebauungsplans OT Ehringshausen Nr. 6 

„Auf den Röden, 3. Änderung“ - bestehend aus der Planzeichnung und textlichen 
Festsetzungen gemäß § 10 Baugesetzbuch als Satzung. Die Begründung wird gebilligt. 

 
 
 
Anlage(n): 
1. 60 I-Bebauungsplan Auf den Röden (Abwägungen) 
2. 60 I-Bebauungsplan Auf den Röden (Begründung) 
3. 230426_RödenÄnd3_BP 
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Bauleitplanung der Gemeinde Ehringshausen 

Bebauungsplan OT Ehringshausen Nr. 6 „Auf den Röden“, 3. Änderung 

Übersicht über die im Rahmen des Beteiligungsverfahrens (Öffentlichkeitsbe-
teiligung, Behördenbeteiligung, Beteiligung der Nachbargemeinden) eingegan-
genen Stellungnahmen und Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen 
mit Anregungen und Hinweisen. 

Ehringshausen und Wetzlar, April 2023 

 
 
 
 

A. Stellungnahmen - Übersicht 
 
 
 
 

I. Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit:  
1. Privatstellungnahme vom 23.04.2023 
 

II. Stellungnahmen aus der Behördenbeteiligung und der Beteiligung der 
Nachbargemeinden:  
 

Stellungnahmen ohne Anregungen und Hinweise: 
1. Landkreis, Abt. für den ländlichen Raum - Dorfentwicklung vom 20.02.2023 
2. Gemeinde Mittenaar vom 20.02.2023 
3. Stadt Aßlar vom 21.02.2023 
4. Kreishandwerkerschaft vom 22.02.2023 
5. Landkreis, Abt. für den ländlichen Raum - Landwirtschaft und Forsten vom 24.02.2023 
6. TenneT vom 23.02.2023 
7. PLEdoc vom 06.03.2023 
8. EAM Netz GmbH vom 08.03.2023 
9. Landkreis, Infektionsschutz und Umweltmedizin vom 13.03.2023 
10. Gemeinde Greifenstein vom 22.03.2022 
 

Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen: 
1. Deutsche Telekom vom 20.02.2023 
2. Landkreis, Brand- und Katastrophenschutz vom 21.02.2023 
3. hessenARCHÄOLOGIE vom 03.03.2023 
4. Landkreis, Bauen und Wohnen vom 13.03.2023 
5. Landkreis, Umwelt, Natur und Wasser vom 22.03.2023 
6. Hessen Mobil vom 04.04.2023 
7. Regierungspräsidium Gießen vom 04.04.2023 
 
 

Keine Stellungnahme abgegeben haben: 
1. Amt für Bodenmanagement  
2. Gemeinde Sinn 
3. Hessen Forst 
4. Landkreis, Abfallwirtschaft 
5. Landkreis, Jugend und Familie 
6. Stadt Leun 
7. Regierungspräsidium Darmstadt - KMRD 
8. Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil - VLDW 
9. Vodafone 
10. Wasserbeschaffungsverband Wasserwerke Dillkreis Süd 
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B. Folgende Seiten: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnah-

men mit Anregungen und Hinweisen 
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1. Deutsche Telekom vom 20.02.2023 Anmerkungen zur Stellungnahme und Abwägungsvorschläge 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die vorhandenen Leitungen nach-
richtlich in der Bebauungsplankarte dargestellt. 
 
Die weiteren Hinweise und die Kabelschutzanweisungen sind im Zuge der Baumaßnah-
men von den Bauherrschaften bzw. den Bauunternehmen zu berücksichtigen. 
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2. Landkreis, Brand- und Katastrophenschutz vom 21.02.2023 Anmerkungen zur Stellungnahme und Abwägungsvorschläge 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das Plangebiet ist voll erschlossen, ggf. 
notwendige weitere Beteiligungen sind Bestandteil der Genehmigungsplanung.  
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3. hessenARCHÄOLOGIE vom 03.03.2023 Anmerkungen zur Stellungnahme und Abwägungsvorschläge 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Der Verweis auf die Vorschriften des hessischen Denkmalschutzgesetzes ist Bestandteil 
der redaktionellen Hinweise im Bebauungsplan. 
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4. Landkreis, Bauen und Wohnen vom 13.03.2023 Anmerkungen zur Stellungnahme und Abwägungsvorschläge 
 

 
 
 
 

 
 
Untere Bauaufsichtsbehörde 
 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Zum Bebauungsplan liegen noch keine 
Grundstücksvermessungen vor. Die Tiefe des Abstands ist städtebaulich von unterge-
ordneter Bedeutung. Die Grenze ergibt sich aus der Anforderung, die bestehenden 
Bäume zu erhalten. Soweit aus den Vorplanungen der Vorhabenträger bekannt ist, ist 
der Baumbestand berücksichtigt. 
 
 
Untere Immissionsschutzbehörde 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Untere Denkmalschutzbehörde 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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5. Landkreis, Umwelt, Natur und Wasser vom 22.03.2023 Anmerkungen zur Stellungnahme und Abwägungsvorschläge 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Natur- und Landschaftsschutz 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Bei der überplanten Fläche handelt es sich um eine innerörtliche Grünfläche an einer 
viel befahrenen Straße, die durch Kraftfahrzeugverkehr und andere Belastungen (z.B. 
Gassiführen von Hunden) täglich starken Störungen ausgesetzt ist. Ein unmittelbarer 
Anschluss an naturnahe Flächen des Außenbereichs ist nicht gegeben. 
Aus dem Informationsportal Natureg ergeben sich keine Hinweise auf eine arten- oder 
biotopschutzrechtliche Betroffenheit. Von der Erstellung eines artenschutzrechtlichen 
Gutachtens wird abgesehen. 
 
Wasser- und Bodenschutz 
Gewässer- und Hochwasserschutz 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Grundwasser 
 
Der Hinweis wird aufgenommen. 
 
 
 
Wasserversorgung, Abwasserableitung 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, das Regierungspräsidium ist am Planaufstel-
lungsverfahren beteiligt. 
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Abwasserableitung 
 
Der Planbereich ist durch die in den anliegenden Straßen vorhandenen Leitungen voll 
erschlossen. Die Abwasserableitung und -reinigung ist für das kleinflächige Gebiet si-
chergestellt. 
 
 
 
 
 
 
Vorsorgender Bodenschutz 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, das Regierungspräsidium ist am Planaufstel-
lungsverfahren beteiligt. 
 
Die Planung entspricht den planungsrechtlichen Grundsätzen, Innenbereiche nachzu-
verdichten. Die Fläche ist mit insgesamt ca. 1.650 qm von geringer Bedeutung. Eine in-
tensivere Auseinandersetzung mit dem Belang wird nicht für erforderlich gehalten. 
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6. Hessen Mobil vom 04.04.2023 Anmerkungen zur Stellungnahme und Abwägungsvorschläge 
 

 

 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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7. Regierungspräsidium Gießen vom 12.04.2022 Anmerkungen zur Stellungnahme und Abwägungsvorschläge 
 

 

 
 

 
 
 
 
Obere Landesplanungsbehörde 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Begründung zum Bebauungsplan 
wird ergänzt. 
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Grundwasser, Wasserversorgung 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Nach der Starkregen-Hinweiskarte (2022) liegt Ehringshausen überwiegend in einem 
Bereich mit erhöhtem hohem Starkregenhinweis-Index. Vorsorge vor Überflutungen ist 
ein übergeordneter Belang, der in laufenden Prozessen außerhalb des konkreten städ-
tebaulichen Planungsverfahrenswerweerewrwer begleitet werden muss. 
Aus der kleinflächigen Ergänzung im Siedlungsgebiet wird keine spürbare Risiko-Ver-
schärfung erwartet. 
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Kommunales Abwasser, Gewässergüte 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, der Landkreis ist am Planaufstellungsverfah-
ren beteiligt. 
 
 
 
Industrielles Abwasser wassergefährdende Stoffe, Grundwasserschadensfälle, Altlas-
ten, Bodenschutz 
 
Nachsorgender Bodenschutz 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Der am Planverfahren ebenfalls beteiligte Landkreis hat keine Hinweise auf die sanierte 
Altfläche gegeben. Aus der abgeschlossenen Sanierung der Altfläche werden für Vorha-
ben im Plangebiet keine Auswirkungen erwartet. 
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Vorsorgender Bodenschutz 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Bei Bebauungsplänen der Innenentwick-
lung entfällt die Umweltprüfung.  
Die Planung entspricht den planungsrechtlichen Grundsätzen, Innenbereiche nachzu-
verdichten. Das schließt auch die Neubebauung bisher unbebauter Grundstücke ein. Die 
Fläche ist mit insgesamt ca. 1.650 qm von geringer Bedeutung. Eine intensivere Ausei-
nandersetzung mit dem Belang wird nicht für erforderlich gehalten. Zudem liegt das der 
Planung zugrunde liegende Vorhaben zum Neubau einer Rettungswache im überwie-
genden öffentlichen Interesse, dem der Bodenschutzbelang hier untergeordnet wird. 
Gern werden die Informationen des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz zum, Bodenschutz den Planunterlagen zur wei-
teren Beachtung in der Vorhabenplanung beigegeben.  
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Kommunale Abfallentsorgung, Abfallentsorgungsanlagen 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Gern wird das Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen“ der hessischen Regierungspräsi-
dien den Planunterlagen zur weiteren Beachtung in der Vorhabenplanung beigegeben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Immissionsschutz II 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Bergaufsicht 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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8. Privatstellungnahme vom 23.04.2023 Anmerkungen zur Stellungnahme und Abwägungsvorschläge 
 

 

 
 
Eine weitere Verkleinerung des Plangebiets würde der Realisierbarkeit des der Planung 
zugrunde liegenden Vorhabens (Neubau einer Rettungswache) entgegenstehen. 
 
Hinsichtlich der Förderung des Radverkehrs ist in diesem Zusammenhang auf das inzwi-
schen vorliegende Radverkehrskonzept für den Lahn-Dill-Kreis abzustellen.  
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1 Anlass, Grundlagen, Ziele 

In der Gemeinde Ehringshausen ist der Neubau einer der Rettungswache geplant. Die vorhan-
dene Einrichtung in der Industriestraße muss an einen anderen Standort verlegt werden. 
Dieses Vorhaben ist Auslöser für die Änderung des Bebauungsplans „Auf den Röden“. Unab-
hängig von den genannten konkreten Vorhaben wird mit der Bebauungsplanänderung das Ziel 
verfolgt, Innenentwicklungspotenziale auszunutzen und geeignete freie Grundstücke für eine 
Nachverdichtung zu aktivieren. 
Der Bebauungsplan „Auf den Röden“ im Norden Ehringshausens setzt Wohn- und Mischgebiete 
fest. Die ausgewiesenen Baugebiete sind nahezu vollständig bebaut. Ein kleinerer Teilbereich 
an der Einmündung des Richard-Wagner-Rings auf die Kölschhäuser Straße ist als öffentliche 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung Straßenbegleitgrün festgesetzt. 
Die Fläche eignet sich aufgrund ihrer Lage mit dem unmittelbaren Anschluss an die Landes-
straße und der Nähe zur Autobahnauffahrt besonders für den vorgesehenen Neubau einer 
Rettungswache. 
 

2 Lage und Abgrenzung des Plangebiets 

Das Plangebiet der 3. Änderung umfasst eine Teilfläche in der Flur 7 und das Flurstück 567 im 
nordöstlichen Teil des Bebauungsplangebiets Nr.6 „Auf den Röden“ aus dem Jahr 1978. 
 
Abbildung 1: Lage des Plangebiets 

 
Bildquelle: Geoportal Hessen 

 
Der Geltungsbereich grenzt östlich an bestehende Wohnbebauung und ist eingefasst vom 
Richard-Wagner-Ring, der Kölschhäuser Straße (Ortsdurchfahrt der L 3052) und der Straße An 
der Limpseit. 
Nördlich und westlich grenzt Wohnnutzung mit überwiegend freistehenden Einfamilienhäusern 
an. Auf dem unmittelbar westlich angrenzenden Nachbargrundstück wurde zuletzt ein Wohn- 
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und Ärztehaus (Zahnarztpraxis) errichtet. Entlang der Kölschhäuser Straße findet sich kernge-
bietstypische Mischnutzungen aus Einzelhandel Gewerbe und Wohnen. 
 
Das Plangebiet ist unbebaut, das Grundstück ist Wiesengelände, am Rand zum Richard-Wag-
ner-Ring bestehen zwei Obstbäume. Topografisch fällt das Gelände von Westen zur Kölsch-
häuser Straße hin ab. Das Plangebiet ist ca. 1.650 qm groß. 
 

3 Planaufstellungsverfahren 

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan werden die Voraussetzungen für eine Nachverdichtung 
innerhalb der bebauten Ortslage von Ehringshausen geschaffen. 
Zur Erleichterung und Verkürzung von Verfahrens- und Verwaltungsabläufen wird für die Auf-
stellung des Bebauungsplanes das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB (Bebauungs-
plan der Innenentwicklung) angewendet, die entsprechenden Voraussetzungen hierfür sind 
erfüllt: 

▪ Die Größe des Plangebiets beträgt ca. 1.650 qm, die nach dem Bebauungsplan zuläs-
sige Grundfläche beträgt ca. 660 qm und liegt weit unterhalb des nach § 13a BauGB 
anzulegenden Grenzwerts von 20.000 qm, bis zu dem das beschleunigte Verfahren 
ohne weitere Prüfungen angewendet werden darf. 

▪ Es werden keine Vorhaben vorbereitet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung unterliegen. 

▪ Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Schutzgüter nach § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB. 
Der Verweis bezeichnet als Belange die Erhaltungsziele und den Schutzzweck der Na-
tura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (FFH-Gebiete, Vogel-
schutzgebiete, Naturschutzgebiete). Im Planbereich und seinem Umfeld sind keine 
Schutzgebiete ausgewiesen oder zur Ausweisung vorgesehen.  
 

Bei der maximal zulässigen Grundfläche von 20.000 qm ist zu berücksichtigen, dass Grundflä-
chen mehrerer Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen 
Zusammenhang stehen, mitzurechnen sind (vgl. § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB). Unter Her-
anziehung der Kommentierung zum Baugesetzbuch von Ernst/Zinkahn/Bielenberg (Kommen-
tar zum BauGB, Rn 44 zu § 13a) ist unter der „Kumulation“ folgendes zu verstehen: 

1. Eine Kumulation der zulässigen Grundflächen kann grundsätzlich nur zwischen Bebau-
ungsplänen der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB in Betracht kommen, 

2. der „enge sachliche Zusammenhang“ bezeichnet eine in mehrere Teilplanungen auf-
geteilte Planung, bei der die Teilpläne alle auf ein Vorhaben zielen. In Fällen der im 
Städtebau üblichen abschnittsweisen Planung (nach Bedarf, Budget, Flächenverfügbar-
keit) fehlt es an dem zeitlichen Zusammenhang im Sinne des § 13a BauGB, 

3. als „räumlicher Zusammenhang“ ist ein Nebeneinander, ein Angrenzen der Plangebiete 
zu verstehen, 

4. im „zeitlichen Zusammenhang“ werden die Bebauungspläne im Sinne von parallel mehr 
oder weniger gleichzeitig aufgestellt. 

 
In der Kerngemeinde Ehringshausen sind folgende Bebauungspläne unter Anwendung des 
§ 13a BauGB als Bebauungspläne der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren aufge-
stellt worden: 
 

▪ Bebauungsplan Nr. 23 „Kirchberg“ (2015) Verkehrsfläche besonderer Zweckbestim-
mung - Parkplatz, 

▪ Bebauungsplan Nr. 21 „Ortslage“ (2012) Mischgebiet, Verkehrsflächen, Grünflächen, 
▪ Bebauungsplan Nr. 22 „Neuwies II“ (2012) Mischgebiet, Gewerbegebiet. 
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Zwar sind also in der Kerngemeinde Ehringshausen bereits Bebauungspläne unter Anwendung 
des § 13a BauGB als Bebauungspläne der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren auf-
gestellt worden, sie stehen jedoch nicht in den unter dem Gesichtspunkt des „Kumulationsver-
bots“ stehenden sachlichen und zeitlichen Zusammenhängen, wie die Daten der Aufstellungs-
verfahren und die Verteilung der Plangebiete im Ortsbereich zeigen (vgl. Abbildung 2).  
 
Abbildung 2: Bebauungspläne der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB in der Kerngemeinde 

Ehringshausen 

 
Bildquelle: google.earth, eigene Bearbeitung 

 

3.1 Ziele der Raumordnung 

Bebauungspläne sind an die Ziele der Raumordnung anzupassen (§ 1 Abs. 4 BauGB). Die 
Raumordnungsziele sind im Regionalplan Mittelhessen verankert.  
 
Das Plangebiet liegt innerhalb des Vorranggebietes Siedlung Bestand. Darin hat die Siedlungs-
entwicklung Vorrang gegenüber anderen Raumnutzungen und -funktionen (Ziel 5.2-3). Über-
lagert wird das Plangebiet, wie auch die gesamte Ortslage von Ehringshausen von einem Vor-
behaltsgebiet für besondere Klimafunktionen im Range eines raumordnerischen Grundsatzes. 
In diesen sollen die Luftaustauschprozesse gesichert und, soweit erforderlich wieder herge-
stellt werden. 
 
Die Planung entspricht den Zielen des Regionalplans Mittelhessen (2010), insbesondere der 
Anforderung, einen Flächenbedarf vorrangig innerhalb des ausgewiesenen Vorranggebietes 
Siedlung Bestand zu decken. 
Der raumordnerische Grundsatz des Vorbehaltsgebiets für besondere Klimafunktionen wird 
durch die Planung nicht erkennbar beeinträchtigt. Der kleinflächige, von Bebauung umgebende 
Bereich hat keine besondere Wirkung für die Entstehung oder den Transport von Kaltluft. Die 
Wirksamkeit ist der von Freiflächen in anderen Plangebieten gleichzusetzen. Mit dem festge-
setzten Erhalt bestehender Bäume und der festgesetzten Dachbegrünung werden eventuelle 
Auswirkungen noch minimiert.  
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Abbildung 3: Regionalplan Mittelhessen 2010 (unmaßstäblich vergrößert) mit Kennzeich-
nung des Plangebiets 

 
 
 

3.2 Flächennutzungsplan 

Neben den übergeordneten Zielen der Raumordnung ist das Entwicklungsgebot des § 8 BauGB, 
nach dem Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind, planungsrecht-
liche Rahmenbedingung. 
Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan der Gemeinde Ehringshausen als Grünfläche dar-
gestellt. 
Hinsichtlich der geplanten Festsetzung eines Mischgebietes widerspricht dies der bisherigen 
Darstellung einer Grünfläche. Da die vorliegende Bebauungsplanänderung im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt wird, ist der Flächennutzungsplan nachträglich im 
Wege der Berichtigung anzupassen (§ 13a Abs. 2 Ziff. 2 BauGB). 
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Abbildung 4: Flächennutzungsplan Ehringshausen (Ausschnitt) mit Kennzeichnung der Lage 
des Plangebiets 

 
 

3.3 Bestehende Bebauungspläne 

Im Plangebiet gilt der Bebauungsplan Nr.6 „Auf den Röden“ aus dem Jahr 1978. Der rechts-
kräftige Bebauungsplan beinhaltet die Festsetzung von großflächigen Wohngebieten und 
Mischgebieten entlang der Kölschhäuser Straße sowie entlang der Herborner Straße und klein-
flächigen Grünflächen - u.a. einer öffentlichen Grünfläche „Straßenbegleitgrün“ für den über-
planten Bereich. 
Der in Abbildung 5 gekennzeichnete Teilbereich wird mit der vorliegenden Bebauungsplanän-
derung neu beplant. 
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Abbildung 5: Bebauungsplan Nr.6 „Auf den Röden“ (1978) mit Kennzeichnung der Lage des 
Plangebiets 

 
 
Aus der Zeit von 1979 bis 1985 liegen mehrere Änderungen des Ausgangsplanes vor. Diese 
betreffen verschieden Gestaltungsvorgaben wie Firstrichtung, Dachneigung, Dachform, So-
ckelmauern. 
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Abbildung 6: Bebauungsplan Nr.6, 2. Änderung „Auf den Röden“ (2006) mit Kennzeichnung 
der Lage des Plangebiets 

 
 
Aus dem Jahr 2006 datiert die zweite Änderung des Bebauungsplans „Auf den Röden“. Diese 
Planung umfasst die als Mischgebiet festgesetzten Flächen östlich der Kölschhäuser Straße 
und betrifft inhaltlich die Anpassung von der Baugrenzen und die zulässigen Maße der bauli-
chen Nutzung: die überbaubaren Grundstücksflächen werden erweitert, die GRZ auf 0,5 her-
aufgesetzt und eine maximal zulässige Firsthöhe von 13 m anstelle der bis dahin zur Gebäu-
debemessung herangezogenen Zahl der Vollgeschosse festgesetzt. 
Der Bereich der vorliegenden Bebauungsplanänderung liegt außerhalb des Geltungsbereichs 
der 2. Änderung. 
 

4 Festsetzungen 

4.1 Art der baulichen Nutzung 

In Umsetzung von Ziel und Zweck des Bebauungsplanes, den Planbereich den angrenzend 
ausgewiesenen und gemischt genutzten Flächen zuzuordnen, wird die Art der baulichen Nut-
zung als Mischgebiet im Sinne des § 6 BauNVO festgesetzt  
 

4.2 Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksflächen, Höhe 
baulicher Anlagen, Bauweise 

Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die Festsetzung von Grundflächenzahl 
(GRZ), Geschossflächenzahlen (GFZ), einer maximal zulässigen Gebäudehöhe (FHmax.) sowie 
durch die Zahl der maximal zulässigen Vollgeschosse (Z). Für die Bemessung der zulässigen 
Grundflächen gelten die Regelbestimmungen der Baunutzungsverordnung (BauNVO), hier ins-
besondere der §§ 19 und 23 BauNVO. Abweichend und ergänzend wird bestimmt, dass für 
bestimmte Vorhaben (Anlagen für Verwaltungen, gesundheitliche und soziale Zwecke) die zu-
lässige Grundfläche für Garagen, Nebenanlagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten bis zu einer 
GRZ von 0,7 überschritten werden darf. Damit wird der für diese Einrichtung regelmäßig zu 
erwartenden Anforderungen nach Ergänzungsflächen (z.B. Besucherstellplätze, Stellplätze und 
Bewegungsflächen für Einsatzfahrzeuge usw.) Rechnung getragen. 
Die Ausnutzungsziffern GRZ und GFZ werden mit 0,4 und 1,0 festgesetzt. Damit werden die 
GRZ und GFZ aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan (1976) für das südlich angrenzende 
Mischgebiet unverändert übernommen. 
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Die überbaubaren Flächen werden durch die Festsetzung von Baugrenzen definiert. Entlang 
der Kölschhäuser Straße und an der Straße An der Limpseit wird der Abstand mit drei Metern 
definiert. Zum nördlich anliegenden Richard-Wagner-Ring ist der Abstand größer. Er wird hier 
bestimmt durch die vorhandenen und zum Erhalt festgesetzten Bäume. 
 

4.3 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft 

Zur Minimierung der versiegelten Flächen wird festgesetzt, dass Hofflächen, Terrassen, PKW- 
Stellplätze und private Verkehrsflächen (Grundstückszuwegungen, Garagenzufahrten usw.) in 
wasserdurchlässigen Bauweisen zu befestigen sind (z.B. Rasengitter-, Rasenkammersteine, 
Schotterrasen, im Sandbett verlegtes Pflaster mit einem Mindestfugenanteil von 30 % oder 
Drainagepflaster). 
Ergänzt werden die Bestimmungen um Festsetzungen zur Bepflanzung der Grundstücksfreiflä-
chen. 
 

5 Berücksichtigung fachgesetzlicher Belange 

5.1 Wasserwirtschaft, Bodenschutz, Erschließung 

5.1.1 Gewässerschutz 

Oberirdische Gewässer, deren Uferbereiche, Überschwemmungsgebiete sind von der Planung 
nicht betroffen. 
Trinkwasserschutzgebiete sind von der Planung nicht betroffen. 
 

5.1.2 Bodenschutz 

Nachsorgender Bodenschutz: 
Nach Kenntnis der Gemeinde Ehringshausen befinden sich keine Altflächen oder Altlastver-
dachtsflächen im Bereich des Plangebietes.  
Nach der Starkregen-Hinweiskarte (2022) liegt Ehringshausen überwiegend in einem Bereich 
mit erhöhtem hohem Starkregenhinweis-Index. Vorsorge vor Überflutungen ist ein übergeord-
neter Belang, der in laufenden Prozessen außerhalb des konkreten städtebaulichen Planungs-
verfahrens begleitet werden muss. Die Gemeinde hat Fließpfadkarten aus dem KLIMPRAX-
Projekt Starkregen und Katastrophenschutz in Kommunen des hessischen Landesamts für Na-
turschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) beantragt, die Karten liegen noch nicht vor. Aus der 
kleinflächigen Ergänzung im Siedlungsgebiet wird keine spürbare Risiko-Verschärfung erwar-
tet. 
 
Vorsorgender Bodenschutz in der Bauleitplanung ist bereits über § 1a BauGB gesetzlich ver-
ankert und umfasst im Wesentlichen1 

▪ die Vorsorge gegen das Entstehen schadstoffbedingter schädlicher Bodenveränderun-
gen, 

▪ den Schutz der Böden vor Erosion, Verdichtung und vor anderen nachteiligen Einwir-
kungen auf die Bodenstruktur, 

▪ einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden, unter anderem durch eine 
Begrenzung der Flächeninanspruchnahme auf das notwendige Maß. 

 
Unter diesen Gesichtspunkten steht die Planung im Einklang mit den gesetzlichen Grundlagen 
und den politischen Zielvorgaben für einen sparsamen Umgang mit dem Boden. 

 
1 vgl. „Bodenschutz in der Bauleitplanung“ Arbeitshilfe des HMULV, Februar 2011 
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Unter dem Gesichtspunkt des vorsorgenden Bodenschutzes ist die bauliche Nachverdichtung 
im Bestand der Inanspruchnahme neuer, bislang unberührter Freiflächen vorzuziehen. 
Schadstoffbedingte schädliche Bodenveränderungen sind bei der ausgeübten und zukünftig 
geplanten Nutzung nicht zu erwarten. 
Durch geeignete Maßnahmen können Veränderungen der Bodenstruktur im Zuge der Baumaß-
nahmen gemindert werden.  
 
Während der Bauzeit und darüber hinaus sind aus diesem Grund folgende Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen zu ergreifen: 

▪ Maßnahmen zum Bodenschutz bei der Baudurchführung (z.B. Schutz des Mutterbo-
dens); von stark belasteten / befahrenen Bereichen ist zuvor der Oberboden abzutra-
gen. 

▪ Vermeidung von Bodenverdichtungen - bei verdichtungsempfindlichen Böden 
(Feuchte) und Böden mit einem hohen Funktionserfüllungsgrad hat die Belastung des 
Bodens so gering wie möglich zu erfolgen; das heißt ggf. der Einsatz von Baggermatten 
/ breiten Rädern / Kettenlaufwerken etc. und die Berücksichtigung der Witterung beim 
Befahren von Böden. 

▪ Ausreichend dimensionierte Baustelleneinrichtung und Lagerflächen nach Möglichkeit 
im Bereich bereits verdichteter bzw. versiegelter Böden. 

▪ Ausweisung von Bodenschutz- / Tabuflächen bzw. Festsetzung nicht überbaubarer 
Grundstücksflächen 

▪ Wo möglich, sind Flächen vom Baustellenverkehr auszunehmen, z.B. durch Absperrung 
mit Bauzäunen - bodenschonende Einrichtung und Rückbau. 

▪ Technische Maßnahmen zum Erosionsschutz. 
▪ Sachgerechte Zwischenlagerung und Wiedereinbau des Oberbodens (DIN 18915, DIN 

19731). 
▪ Lagerflächen vor Ort sind aussagekräftig zu kennzeichnen; die Höhe der Boden-Mieten 

darf 2 m bzw. 4 m (bei Ober- bzw. Unterboden) nicht übersteigen. Die Bodenmieten 
dürfen nicht befahren werden und sind bei mehrmonatiger Standzeit zu profilieren (ggf. 
Verwendung von Geotextil, Erosionsschutzmatte), gezielt zu begrünen und regelmäßig 
zu kontrollieren. 

▪ Fachgerechter Umgang mit Bodenaushub und Wiederverwertung des Bodenaushubs 
am Eingriffsort. (Ober- und Unterboden separat ausbauen, lagern und in der ursprüng-
lichen Reihenfolge wieder einbauen). 

▪ Angaben zu Art und Qualität der Verfüllmaterialien. 
▪ Beseitigung von Verdichtungen im Unterboden, d. h. verdichteter Boden ist nach Ab-

schluss der Bauarbeiten und vor Auftrag des Oberbodens und der Eingrünung zu lo-
ckern (Tiefenlockerung). Danach darf der Boden nicht mehr befahren werden. 

 
Die Bauherrschaften sollen zu einer bodenschonenden Bauausführung angehalten werden. 
Hierzu sind auch die Informationsbroschüren des Hess. Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz zu beachten:  
Boden - mehr als Baugrund (Bodenschutz für Bauausführende) 
Boden - damit Ihr Garten funktioniert („Bodenschutz für Häuslebauer“) 
 
Bei der überplanten Fläche handelt es sich zwar um eine von baulichen Aktivitäten unberührte 
Freifläche, allerdings ist dieser kleinflächige Bereich von 3 Seiten mit Straßen umgeben und 
westlich grenzt Wohnbebauung an. Mit der vorliegenden Planung und einer zukünftigen bau-
lichen Nutzung wird eine Versiegelung unvermeidbar, allerdings ist die maximal zulässige Über-
bauung durch die Festsetzung der GRZ auf 0,4 begrenzt und die unmittelbare Lage an der 
Straße macht den Bau zusätzlicher Erschließungsanlagen, die wiederum Boden in Anspruch 
nähmen, entbehrlich. 
 



Gemeinde Ehringshausen  
B-Plan Nr. 6 „Auf den Röden“, 3. Änderung - Begründung 

Planstand:  
Satzung 04/2023 

 

Seite 12 von 13 

5.1.3 Erschließung, Brandschutz, Abfallwirtschaft 

Das Plangebiet ist voll erschlossen. Mit der vorliegenden Planung werden keine neuen Erschlie-
ßungsflächen / Erschließungsmaßnahmen erforderlich, außer denen auf dem Grundstück 
selbst. Die Neubebauung wird über die Kölschhäuser Straße an die bestehenden Erschlie-
ßungsanlagen angebunden. 
 
Am Rand des Geltungsbereichs verlaufen im Gehweg an der Kölschhäuser Straße Telekom-
Versorgungsleitungen. 
 
Im Rahmen der Genehmigungsplanung sind die notwendigen Erschließungsmaßnahmen mit 
den jeweiligen Versorgungsträgern abzustimmen und die erforderlichen Genehmigungen / Er-
laubnisse einzuholen. 
 
Ausreichend bemessene Bewegungs- und Aufstellflächen für Feuerwehr- und Rettungsfahr-
zeuge sind gem. DIN 14090 „Feuerwehrzufahrten und Aufstellflächen“ vorzusehen. Die brand-
schutztechnischen Anforderungen an die Löschwasserversorgung wird von der Brandschutz-
behörde des Landkreises ein Bedarf von mindestens 1.600 l/min (96 cbm) über einen Zeitraum 
von 2 Stunden benannt. 
 

5.2 Verkehr 

Die Verkehrsanbindung an die überörtlichen Straßen erfolgt über die Kölschhäuser Straße 
(L 3052) zur nördlich verlaufenden BAB 45, in ca. 1,5 km Entfernung. Die Kölschhäuser Straße 
ist als innerörtliche Sammelstraße gleichzeitig Erschließungsstraße für die anliegenden Grund-
stücke.  
 
Im öffentlichen Personennahverkehr ist die nächstgelegene Bushaltestelle „Krankenhaus“, 
ortseinwärts an der Kölschhäuser Straße in ca. 250 m Entfernung mit den Linien 202 und 205. 
 

5.3 Umweltprüfung, Eingriffe in Natur und Landschaft 

Bei Bebauungsplänen der Innenentwicklung, die im beschleunigten Verfahren aufgestellt wer-
den, wird von der Umweltprüfung und dem Umweltbericht abgesehen und Eingriffe, die auf 
Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, gelten als vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt oder zulässig.  
 
Unberührt von diesen Maßgaben des § 13a BauGB ist zu prüfen, ob Gebiete von gemeinschaft-
licher Bedeutung oder spezielle artenschutzrechtliche Anforderungen betroffen sind. Ausge-
wiesene Schutzgebiete sind von der Planung nicht betroffen (Informationsportale „Natura 
2000“ und „natureg.hessen.de“). 
 
Die Planung bereitet kein Projekt vor, für das die Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung vorgeschrieben ist. Eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung besteht auch für die städtebauliche Planung nicht (Anlage 1 zum UVPG, Ziffer 18). 
 
Aus dem Informationsportal Natureg-Viewer ergeben sich keine Hinweise auf eine arten- oder 
biotopschutzrechtliche Betroffenheit. Auch lässt die Lage der innerörtlichen Grünfläche an ei-
ner viel befahrenen Straße, die durch Kraftfahrzeugverkehr und andere Belastungen (z.B. Gas-
siführen von Hunden) täglich starken Störungen ausgesetzt ist und der fehlende Anschluss an 
naturnahe Flächen des Außenbereichs keine höhere naturschutzrechtlich relevante Betroffen-
heit des Plangebiets erwarten. Die bestehenden Bäume sind zum Erhalt festgesetzt. 
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5.4 Bodenordnung 

Die Flächen im Plangebiet sind Eigentum der Gemeinde Ehringshausen. Bodenordnende Maß-
nahmen im Sinne des Baugesetzbuchs werden für die Umsetzung des Bebauungsplanes vo-
raussichtlich nicht erforderlich. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Anlagen: 

▪ Informationsbroschüren des HMUKLV 
▪ Merkblatt der Regierungspräsidien Hessen 

 



MI

GRZ = 0,4

GFZ = 1,0

Z = III

FHmax = 10m

3.0

3.
0

Flurgrenze

Flurnummer

Polygonpunkt

Flurstücksnummer

Vorhandene Grundstücks- und Wegeparzellen mit
Grenzsteinen
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Baunutzungsverordnung (BauNVO),
Planzeichenverordnung (PlanzVO), 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), 
Hessisches Ausführungsgesetz zum 
Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG)
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), 
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RECHTSKRÄFTIG
mit Bekanntmachung im
____________________
am __.__.____ .

EINLEITUNGSBESCHLUSS
gem. § 2 Abs. 1 BauGB durch die
Gemeindevertretung am __.__.____ .

BEKANNTMACHUNG
des Aufstellungsbeschlusses im
___________________________
am __.__.____.

Der Gemeindevorstand

.......................................
Jürgen Mock
Bürgermeister

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT
gem. § 3 Abs. 1 BauGB vom __.__.____ bis
einschließlich __.__.____ .

BEKANNTMACHUNG
der Öffentlichkeitsbeteiligung im
___________________________
am __.__.____.

Der Gemeindevorstand

.......................................
Jürgen Mock
Bürgermeister

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN
gem. § 4 Abs. 1 BauGB vom __.__.____ bis
einschließlich __.__.____ .

Der Gemeindevorstand

.......................................
Jürgen Mock
Bürgermeister

ENTWURFSBESCHLUSS
gem. § 3 Abs. 2 BauGB durch die Gemeindevertretung
am __.__.____ .

Der Gemeindevorstand

.......................................
Jürgen Mock
Bürgermeister

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG
gem. § 3 Abs. 2 BauGB vom __.__.____
bis einschließlich __.__.____ .

BEKANNTMACHUNG
der Offenlage im
___________________________
am __.__.____.

Der Gemeindevorstand

.......................................
Jürgen Mock
Bürgermeister

BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN
gem. § 4 Abs. 2 BauGB vom __.__.____
bis einschließlich __.__.____ .

Der Gemeindevorstand

.......................................
Jürgen Mock
Bürgermeister

SATZUNGSBESCHLUSS
gem. § 10 BauGB durch die Gemeindevertretung 
am __.__.____ .

Der Gemeindevorstand

.......................................
Jürgen Mock
Bürgermeister

AUSFERTIGUNGSVERMERK
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit dem hierzu ergangenen Beschluss
der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die dür die Rechtswirksamkeit maßgebenden
Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.

Der Gemeindevorstand

.......................................
Jürgen Mock
Bürgermeister
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(3) Stellplätze für Abfallbehälter sind einzugrünen, sofern sie nicht anderweitig 
fremder Sicht entzogen sind. 

 
 
Hinweise: 
 
Stellplätze 

Für die Errichtung der notwendigen Stellplätze gilt die Stellplatzsatzung der 
Gemeinde Ehringshausen in der jeweils gültigen Fassung. 
 

Denkmalschutz: 
Gemäß § 21 HDSchG sind Funde oder Entdeckungen von Bodendenkmälern 
unverzüglich der Denkmalfachbehörde, der Gemeindeverwaltung oder der 
unteren Denkmalschutzbehörde beim Kreisausschuss anzuzeigen. Auf die 
weiteren Bestimmungen des § 21 HDSchG wird zunächst verwiesen. 
 

Verwendung von Niederschlagswasser: 
Gemäß § 37 Abs. 4 Hessisches Wassergesetz (HWG) soll 
Niederschlagswasser von der Person, bei der es anfällt, verwertet werden, 
wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht 
entgegenstehen. 
 

Artenschutz: 
Für die Außenbeleuchtung sind ausschließlich Leuchtmittel mit einer 
Farbtemperatur von maximal 3.000 Kelvin unter Verwendung vollständig 
gekapselter Leuchtengehäuse, die kein Licht nach oben emittieren, zulässig. 
Insbesondere unzulässig sind Bodenstrahler und Fassadenanstrahler. 

 

Bauplanungsrechtliche Festsetzungen: 
 
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB) 
1.1 Die Art der baulichen Nutzung ist als Mischgebiet nach § 4 BauNVO 

festgesetzt. 
  
2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
2.1 Die nach der festgesetzten Grundflächenzahl maximal zulässige 

Grundfläche darf gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO für Garagen, Nebenanlagen, 
Stellplätzen mit ihren Zufahrten allgemein um 50% überschritten werden. 
Bei Anlagen für Verwaltungen, gesundheitliche und soziale Zwecke darf die 
zulässige Grundfläche für Garagen, Nebenanlagen und Stellplätze mit ihren 
Zufahrten bis zu einer GRZ von 0,7 überschritten werden. 

  
3. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Absatz 1 Nr. 2, 2a BauGB) 

i.V.m. § 23 Abs. 5 BauNVO 
3.1 Es wird bestimmt, dass Garagen, Stellplätze und untergeordnete 

Nebenanlagen auf dem gesamten Baugrundstück zulässig sind (innerhalb 
und außerhalb der durch die Baugrenzen definierten überbaubaren 
Grundstücksflächen). Untergeordnete Gebäude für Abstellzwecke und 
Gebäude zur Versorgung mit Energie, Kälte oder Wasser sowie 
Stützmauern zur Geländeabsicherung bis zu 1 m Höhe sind ohne 
Längenbegrenzung und ohne Abstandsfläche zum Nachbargrundstück 
569/2 und zu den öffentlichen Verkehrsflächen zulässig. 

  
4. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
4.1 Hofflächen, Terrassen PKW-Stellplätze und private Verkehrsflächen 

(Grundstückszuwegungen, Garagenzufahrten usw.) sind in 
wasserdurchlässigen Bauweisen zu befestigen, sofern nicht besondere 
Anforderungen an die Barrierefreiheit andere Befestigungsarten erfordern. 

4.2 Flächen für die Erschließung sind auf ein Mindestmaß zu begrenzen. 
Im Übrigen sind nicht überbaute Grundstücksflächen gärtnerisch mit 
Anpflanzungen zu gestalten. Unzulässig sind Schottergärten und 
vergleichbare Freiflächengestaltungen auf Untergrundabdichtungen 
(Schutzvlies, Folie oder vergleichbares). 

4.3 Dachflächen mit einer Neigung bis zu 10° sind zu begrünen 
 
 
Bauordnungsrechtliche Festsetzungen: 
 

§ 1 Begrünung baulicher Anlagen und Gestaltung von Grundstücksfreiflächen  
(§ 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO) 

(1) Grundstücksfreiflächen sind gärtnerisch mit Anpflanzungen zu gestalten. 
Flächenbefestigungen und flächige Abdeckungen mit Mineralstoffen (z.B. 
Grauwacke, Kies, Wasserbausteinen, Glassteine) sind unzulässig, 
ausgenommen sind notwendige Zuwegungen und erforderliche Stellplätze. 

(2) Bei der Grundstücksbepflanzung sind mind. ¾ einheimische, 
standortgerechte Gehölze oder bewährte regionale Obstsorten zu 
verwenden. 

  



Beschlussvorlage 

VL-83/2023 

Datum 17.05.2023 
Aktenzeichen 60 I 

Gemeinde 
Ehringshausen 

 
Rathausstraße 1, 35630 Ehringshausen 

Tel: 06443-6090, Fax: 06443-60912 
 

Sachbearbeiter/-in Frau Luboeinski  
 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindevorstand der Gemeinde Ehringshausen 22.05.2023 vorberatend 
Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss 12.06.2023 vorberatend 
Haupt - und Finanzausschuss 12.06.2023 vorberatend 
Gemeindevertretung der Gemeinde Ehringshausen 15.06.2023 beschließend 

 
Betreff: 
Ausübung eines Vorkaufsrechts gemäß § 25 BauGB 
 
Sachdarstellung: 
Die Gemeinde wurde mit Schreiben vom 04.05.2023 der Kaufvertrag für das Anwesen in der 
Gemarkung Ehringshausen Flur 21, Flurstück 7/3 (Mühlbachstraße 1 – siehe Lageplan), mit der 
Bitte um Erteilung einer Verzichtserklärung gemäß § 24 ff. BauGB vorgelegt.  
 
Die Parzelle Flur 21, Flurstück 7/3 (auf dem Lageplan blau markiert) liegt im Geltungsbereich einer 
Vorkaufsrechtssatzung gemäß § 25 BauGB (Besonderes Vorkaufsrecht). Die Gemeinde hat diese 
Satzung aufgestellt, um in gewissen Bereichen eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu 
erzielen. 
 
Nach dem vorliegenden Kaufvertrag zwischen den Verkäufern, den Eheleute Yasar und Gülo 
Karakoyun, Mühlbachstraße 1, 35630 Ehringshausen, und dem Käufer Maik Robin Antonius 
Friedrich, Berliner Straße 11, 35630 Ehringshausen, beträgt 300.000,00 €. 
 
Da die Gemeinde derzeit keine konkrete Verwendungsmöglichkeit für das Grundstück hat, sollte 
auf die Ausübung des Vorkaufsrechts verzichtet werden. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
keine 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt, auf das Vorkaufsrecht gemäß § 25 BauGB für das Anwesen 
in der Gemarkung Ehringshausen Flur 21, Flurstück 7/3 (Mühlbachstraße 1) zu verzichten.  
 
 
Anlage(n): 
1. 60 I - Anlage zur Ausübung eines Vorkaufsrechtes gemäß § 25 BauGB (Mühlbachstraße 1) 





Beschlussvorlage 

VL-60/2023 

Datum 15.04.2023 
Aktenzeichen 32 

Gemeinde 
Ehringshausen 

 
Rathausstraße 1, 35630 Ehringshausen 

Tel: 06443-6090, Fax: 06443-60912 
 

Sachbearbeiter/-in Herr Schaub  
 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindevorstand der Gemeinde Ehringshausen 08.05.2023 vorberatend 
Haupt - und Finanzausschuss 12.06.2023 vorberatend 
Gemeindevertretung der Gemeinde Ehringshausen 15.06.2023 beschließend 

 
Betreff: 
Bedarfs- und Entwicklungsplan für den Brandschutz und die allgemeine Hilfe der Gemeinde 
Ehringshausen 
hier: Änderungen/Ergänzungen als Anlage 1 zum Bedarfs- und Entwicklungsplan 
(3. Fortschreibung) 
 
Sachdarstellung: 
Nach § 3 Abs. 1 Ziffer 1 Hess. Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den 
Katastrophenschutz (HBKG) haben die Gemeinden in Abstimmung mit den Landkreisen eine 
Bedarfs- und Entwicklungsplanung zu erarbeiten, fortzuschreiben und eine den örtlichen 
Erfordernissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen.  
Am 27.05.2021 verabschiedete die Gemeindevertretung die 2. Fortschreibung des o.g. Planes; zu 
diesem Zeitpunkt waren die Entwicklungen in den beiden letzten Jahren (Unwetter Ahrtal, 
Waldbrandsituation Sommer 2022, Ukrainekrieg, Flüchtlingssituation, Straßensperrungen im 
Gemeindegebiet pp.) noch nicht absehbar.  
In der Sitzung der Feuerwehr - Kommission am 31.01.2023 wurde die Evaluierung des Bedarfs- und 
Entwicklungsplan besprochen und der Gemeindebrandinspektor erhielt den Arbeitsauftrag, die 
relevanten Abweichungen vom Bedarfs- und Entwicklungsplan zusammenzufassen, um diese dann 
den Gremien vorzulegen bzw. beschließen zu lassen. 
Die Verwaltung empfiehlt daher, den Änderungen/Ergänzungen als Anlage 1 zum Bedarfs- und 
Entwicklungsplan (3. Fortschreibung) in der Fassung des anliegenden Entwurfs zuzustimmen. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
siehe Anhang bzw. Übersicht Investitionsbedarf 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt, den Änderungen/Ergänzungen als Anlage 1 zum Bedarfs- 
und Entwicklungsplan (3. Fortschreibung) in der Fassung des anliegenden Entwurfs zuzustimmen. 
 
 
Anlage(n): 
1. Änderungen Ergänzungen als Anlage 1 zum Bedarfs- und Entwicklungsplan 











Beschlussvorlage 

VL-64/2023 

Datum 27.04.2023 
Aktenzeichen 60II 

Gemeinde 
Ehringshausen 

 
Rathausstraße 1, 35630 Ehringshausen 

Tel: 06443-6090, Fax: 06443-60912 
 

Sachbearbeiter/-in Herr Hagner  
 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindevorstand der Gemeinde Ehringshausen 08.05.2023 beschließend 
Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss 12.06.2023 vorberatend 
Haupt - und Finanzausschuss 12.06.2023 vorberatend 
Gemeindevertretung der Gemeinde Ehringshausen 15.06.2023 beschließend 

 
Betreff: 
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Nutzung einer Kehrmaschine im 
Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit 
 
Sachdarstellung: 
Seit dem Jahre 2015 besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Solms über die 
gemeinsame Nutzung einer Kehrmaschine. Hier nehmen darüber hinaus auch die Städte 
Braunfels und Leun teil.  
 
Die Laufzeit der ersten Vereinbarung betrug 3 Jahre und wurde somit im Jahre 2018 verlängert. 
Die aktuelle Vereinbarung läuft nun am 30.06.2023 aus. Aus diesem Grunde wurde ein neuer 
Vertragsentwurf durch die Stadt Solms, welche die Kehreinsätze koordiniert, vorgelegt. Dieser 
Vertrag besitzt eine Laufzeit von fünf Jahren bis zum 30.06.2028. Der Entwurf ist als Anlage 
beigefügt. 
 
Die Gemeinde Ehringshausen nutzt die Kehrmaschine u.a. zur Reinigung der an öffentlichen 
Plätzen und Gebäuden liegenden Straßenflächen und zur Reinigung der Straßenränder in der 
Mühlbachstraße und Bahnhofstraße in Ehringshausen. Dieses ist über die Straßenreinigungs-
satzung geregelt, so dass die Anlieger hier entsprechende Kehrgebühren zu entrichten haben. 
 
Wesentliche Änderungen sind die nun notwendige steuerpflichtige Abrechnung der Leistungen, 
welche ab dem 01.01.2024 umgesetzt werden sollen sowie ist die Anpassung der Entgeltstufe des 
Fahrers der Kehrmaschine von ehemals EG 5, Stufe 5 auf nun EG 6, Stufe 3. 
 
Damit verbunden erfolgt auch eine Erhöhung des Stundensatzes von ehemals 75,00 € (Brutto wie 
Netto) auf nunmehr 100,00 € (netto) und somit ab dem 01.01.2024 auf 119,00 € (brutto). 
 
Der jährliche Bedarf an Kehrleistung beträgt für die Gemeinde Ehringshausen zwischen 280 und 
330 Stunden pro Jahr. Hier ist somit ab dem kommenden Jahr mit Mehrkosten durch den Einsatz 
der Kehrmaschine in Höhe von ca. 12.000,00 bis 15.000,00 €/a zu rechnen. 
 
Vor dem Abschluss der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur gemeinsamen Nutzung einer 
Kehrmaschine wurden teils Lohnunternehmen eingesetzt, die nur recht unzuverlässig die 
Kehreinsätze wahrgenommen haben. Dieses führte regelmäßig zu Beschwerden aus der 
Bevölkerung. Seit der Teilnahme an der gemeinsamen Nutzung sind diese Beschwerden nicht 
mehr vorhanden. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
Auf Grundlage der alten Vereinbarung sind Mittel im Haushalt 2023 eingestellt. Zum Ende des 
Jahres ist eine Erhöhung der Mittel notwendig.  
 
Eine genaue Aussage über den Fehlbetrag, bedingt durch die nicht bekannte Anzahl der 
Kehreinsätze, kann aktuell keine Aussage getroffen werden.  
 
Voraussichtlich wird sich der Betrag bei einer Verlängerung der Vereinbarung ab dem 01.07.2023 
aber im Rahmen von 5.000,00 bis 7.000,00 € bewegen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt, die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame 
Nutzung einer Kehrmaschine im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit bis zum 
30.06.2028 auf Grundlage des vorliegenden Vertragsentwurfes weiterzuführen. 
 
 
Anlage(n): 
1. Anlage Kehrmaschine 
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Öffentlich‐rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Nutzung einer  

Kehrmaschine im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit 

 

Zwischen 

 

Der Stadt Solms, 

vertreten durch den Magistrat 

 

der Stadt Braunfels, 

vertreten durch den Magistrat 

 

der Stadt Leun, 

vertreten durch den Magistrat 

 

und der Gemeinde Ehringshausen 

vertreten durch den Gemeindevorstand 

 

wird folgender Vertrag (öffentlich‐rechtliche Vereinbarung) für die kommenden Jahre geschlossen: 

 

 

§ 1 Vertragsgegenstand 

 

Die  Städte  Solms,  Braunfels,  Leun  und  die  Gemeinde  Ehringshausen  nutzen  gemeinsam  eine 

Kehrmaschine für den Zeitraum von fünf Jahren. 

 

 

§ 2 Zielsetzung 

 

Ziel  ist  die  Interkommunale  Zusammenarbeit  der  Kommunen  Solms,  Braunfels,  Leun  und 

Ehringshausen  auf  dem  Gebiet  der  Straßenreinigungsarbeiten  (gemeinsame  Nutzung  einer 

Kehrmaschine). 

 

 

§ 3 Ausgestaltung der Interkommunalen Zusammenarbeit 

 

Die Stadt Solms stellt eine Kehrmaschine zur Verfügung und verpflichtet sich, diese Maschine für die 

Dauer von mindestens fünf Jahren in einem betriebsbereiten Zustand zu halten.  

Die jährliche Nutzung sollte die Betriebsstundenzahl von 1.500 Stunden nicht überschreiten. 

Nach den in den letzten Jahren eingetretenen Tariferhöhungen und Preissteigerungen insbesondere 

bei den Energiekosten liegen die neukalkulierten Kosten pro Betriebsstunde (incl. Personalkosten) bei 

100,00 € netto.  

Die  Stadt  Solms  stellt  das  erforderliche  Personal  für  den  Zeitraum  der  Vereinbarung  bereit.  Die 

Personalkosten sind, wie bereits erwähnt, in dem ermittelten Betriebsstundensatz enthalten. 

Sollte sich durch tarifvertragliche Umstände eine Änderung der Eingruppierung ergeben (§ 4) wird der 

Verrechnungssatz entsprechend angepasst. 
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Die Kehreinsätze werden wie folgt vereinbart: 

 

Stadt Solms:          12 Stunden/Woche 

Stadt Braunfels:        10 Stunden/Woche 

Stadt Leun:            5 Stunden/Woche 

Gemeinde Ehringshausen:        8 Stunden/Woche 

 

Bei Messen, Märkten, Festen u. ä. können abweichend hiervon Sonderreinigungen vereinbart werden. 

Im Regelfall erfolgt der Einsatz in der Stadt Leun in 14‐tägigem Kehrrhythmus. 

 

 

§ 4 Personal 

 

Die  Stadt  Solms  hat  einen  Fahrer  der  Kehrmaschine  mit  einem  unbefristeten  Arbeitsvertrag 

beschäftigt. Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 6, Stufe 3 des TVöD. 

 

 

§ 5 Finanzierung 

 

Die Abrechnung mit den beteiligten Kommunen wird durch die Stadt Solms zentral vorgenommen. 

Die Kommunen Braunfels, Leun und Ehringshausen erstatten der Stadt Solms auf Rechnung anteilig 

die Personalkosten des Fahrers und die Kosten für die Nutzung der Kehrmaschine. 

Die Abrechnung erfolgt anhand des tatsächlichen Kehreinsatzes in den vier Kommunen. 

Ein eventuell zusätzlich erforderlicher Wartungsaufwand wird nach dem pauschalen Stundenschlüssel 

berechnet.  

Die Abrechnung erfolgt monatlich. 

 

Die  Stadt  Solms  hat  die  Sachverhalte  steuerlich  würdigen  lassen  mit  dem  Ergebnis,  dass  diese 

Leistungen steuerpflichtig abzurechnen sind. Die Stadt Solms verzichtet zum 1. Januar 2024 auf die 

Möglichkeit, die Rechtslage nach § 2 Abs. 3 UStG a. F. bis Ende 2024 anzuwenden. Sie ist damit ab dem 

1. Januar 2024 verpflichtet, die Umsatzsteuer anzumelden und abzuführen. 

Die in dieser Vereinbarung geltenden Preise/Gebühren verstehen sich daher als Nettopreise. Die zum 

jeweiligen Leistungszeitpunkt gesetzlich gültige Mehrwertsteuer ist auf diese Beträge draufzurechnen. 

Die  Stadt  Solms  erstellt  zur  Abrechnung  der  Leistungen  (wöchentlich/  monatlich/  quartalsweise/ 

jährlich) entsprechende Rechnungen nach den gesetzlichen Vorgaben. 

 

 

§ 6 Laufzeit 

 

Der Vertrag tritt für die Städte Braunfels, Ehringshausen, Leun und Solms mit Wirkung vom 01.07.2023 

in Kraft. Die Laufzeit des Vertrages wird bis zum 30.06.2028 befristet. 

 

 

§ 7 Kündigung 

 

Eine Kündigung des Vertrages während der Laufzeit ist ausgeschlossen. 
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§ 8 Schriftform 

 

Mündliche  Nebenabreden  wurden  nicht  getroffen.  Alle  Änderungen  oder  Ergänzungen  dieses 

Vertrages  bedürfen  der  Schriftform.  Dies  betrifft  auch  über  den  Vertrag  hinausgehende  konkrete 

Ausgestaltungen der Kooperation zwischen den Beteiligten. 

 

 

 

 

 

Stadt Solms                Stadt Braunfels  

Der Magistrat                Der Magistrat 

 

Solms, ________              Braunfels, ________ 
(Ort und Datum)                (Ort und Datum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadt Leun                Gemeinde Ehringshausen  

Der Magistrat                Der Gemeindevorstand 

 

Leun, ________               Ehringshausen, ________ 
(Ort und Datum)                (Ort und Datum) 

 



Beschlussvorlage 

VL-81/2023 

Datum 17.05.2023 
Aktenzeichen 20 

Gemeinde 
Ehringshausen 

 
Rathausstraße 1, 35630 Ehringshausen 

Tel: 06443-6090, Fax: 06443-60912 
 

Sachbearbeiter/-in Herr Messerschmidt  
 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindevorstand der Gemeinde Ehringshausen 22.05.2023 vorberatend 
Haupt - und Finanzausschuss 12.06.2023 vorberatend 
Gemeindevertretung der Gemeinde Ehringshausen 15.06.2023 beschließend 

 
Betreff: 
Kommunale Vereinsförderung; TC Katzenfurt -Erneuerung der Heizungsanlage- 
 
Sachdarstellung: 
Mit Schreiben vom 09.05.2023 hat der TC Katzenfurt einen Antrag auf kommunale 
Investitionsförderung nach § 12 b der Vereinsförderrichtlinien für die Erneuerung der 
Heizungsanlage im Vereinsheim „Chattenhöhe“ eingereicht. Die aktuelle Heizungsanlage, ein seit 
über 40 Jahren im Einsatz befindlicher Ölkessel soll durch einen Niedertemperaturkessel der 
Marke „Buderus Logano“ ersetzt werden. Durch den gleichzeitigen Einbau einer Warmwasser-
Wärmepumpe wird die Heizung lediglich für den Winterbetrieb benötigt. Dies führt zu erheblichen 
Einsparungen bei den fossilen Brennstoffen.  
 
Der Verein hat mit der Beantragung ein Angebot der Fa. Zienert GmbH, 35764 Sinn-Edingen, 
vorgelegt. Die Anschaffungskosten belaufen sich demnach auf 19.113,43 €. 
 
Es wurde eine 50% Förderung nach § 12 b der Vereinsförderrichtlinien beantragt. Voraussetzung 
für eine solche Förderung ist, dass der Verein Eigentümer des Vereinsheimes ist oder alternativ 
ein Erbbaupachtvertrag hierüber abgeschlossen wurde. Diese Voraussetzung ist erfüllt, da der 
Tennisclub alleinige Eigentümer des Grundstückes ist. Der Zuschuss beläuft sich somit auf max. 
9.556,72 €. Neben der Förderung durch die Gemeinde Ehringshausen wurden noch Anträge beim 
Landessportbund und beim Lahn-Dill-Kreis eingereicht.  
 
Die Umsetzung der Maßnahme ist im September 2023 vorgesehen. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Auszahlung in Höhe von 9.556,72 € aus dem Budget Vereinsförderung. Im Nachtrag sind hier, je 
nach Entwicklung des Budgets ggfls. zusätzliche Mittel bereit zu stellen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeindevorstand beschließt, die Erneuerung der Heizungsanlage mit integrierter 
Warmwasser-Wärmepumpe im Clubheim des TC Katzenfurt zu unterstützen. Die 
zuwendungsfähigen Kosten nach § 12 b der Vereinsförderrichtlinien werden mit 19.113,43 € 
festgesetzt. Die Förderung beträgt somit maximal 9.556,72 €. 
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